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1. Darstellung des Vorhabens 

 

1.1 Planerische Beschreibung  

 

Das gesamte Straßenbauvorhaben im Zuge der Bundesstraßen 402, 213 und 72 der Europastraße 

(E) 233 umfasst den vierstreifigen Ausbau von der A 31 (Anschlussstelle Meppen) bis zur A 1 

(Anschlussstelle Cloppenburg) im Bundesland Niedersachsen.  

 

Die E 233 erstreckt sich von Hoogeveen in den Niederlanden auf deutscher Seite über Haselünne 

und Cloppenburg bis nach Bremen. In West-Ost Richtung verbindet die E 233 die 

niederländischen Autobahnen A 28 und A 32 (E 232) über die A 37 mit den deutschen 

Autobahnen A 31 und A 1. Die in Meppen verknüpfte A 31 (Emden ï Oberhausen/Emsland-

autobahn) verläuft in Nord-Süd Richtung, während die bei Cloppenburg/Emstek verknüpfte A 1 

(Hamburg ï Ruhrgebiet) nur südlich der Anschlussstelle Cloppenburg in Nord-Süd Richtung 

verläuft. Nördlich der Anschlussstelle Cloppenburg verschwenkt die A 1 in östliche Richtung 

(Bremen/ Hamburg) und bildet dadurch auch eine Verlängerung der E 233 in nahezu gerader 

Streckenführung bis Bremen und Hamburg. 

 

Der vierstreifige und planfreie Ausbau von der deutsch-niederländischen Grenze bis zur A 31 

(Anschlussstelle Meppen) wurde im Jahr 2008 abgeschlossen. Davor war bereits der Abschnitt auf 

niederländischer Seite als Autobahn A 37 zwischen Hoogeveen und der Grenze bei Emmen 

fertiggestellt worden. Folglich bildet das Straßenbauvorhaben zwischen Meppen (A 31) und 

Emstek (A 1) den Lückenschluss zwischen den deutlich leistungsfähigeren Autobahnen A 37 (NL) 

und A 1 (D).  

 

Bis zur Anschlussstelle Cloppenburg an der A 1 weist die E 233 derzeit noch weitgehend den für 

eine einbahnige zweistreifige Bundesstraße typischen Charakter mit einer Mischung aus 

landwirtschaftlichen bzw. langsamen Verkehren, Pkw- sowie umfangreichen Schwerverkehren 

mit nur wenigen geordneten Überholmöglichkeiten. 

 

Die E 233 bildet eine Ost-West-Verbindung parallel zur nördlich gelegenen A 28 und der südlich 

gelegenen A 30. Sie ist die kürzeste Verbindung zwischen dem niederländischen Ballungsgebiet 

Randstad sowie dem Wirtschaftszentrum Rotterdam und den norddeutschen Wirtschaftszentren 

Bremen und Hamburg. 
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Abbildung 1: Übersicht über die Lage der Maßnahme E 233 

 

Der vierstreifige Ausbau der E 233 durch die Landkreise Emsland und Cloppenburg zwischen der 

A 31 (Anschlussstelle Meppen) und der A 1 (Anschlussstelle Cloppenburg) erfolgt auf einer 

Länge von etwa 84 Kilometern in acht Planungsabschnitten (PA).1 

 

Abschnitt Straße Bezeichnung Länge ca. 

PA 1 B 402 AS Meppen A 31 bis Meppen B 70 11,1 km 

PA 2 B 402 Meppen B 70 bis westlich Haselünne 12,1 km 

PA 3 
B 402/ 

B 213 
Westlich Haselünne bis Kreisgrenze Emsland/Cloppenburg 12,8 km 

PA 4 B 213 
Kreisgrenze Emsland/Cloppenburg bis Löningen 

(OU Löningen) 
10,2 km 

PA 5 B 213 
östlich Löningen (OU Löningen) bis östlich Lastrup 

(OU Lastrup) 
10,0 km 

PA 6 B 213 östlich Lastrup (OU Lastrup) bis Cloppenburg B 68   8,2 km 

PA 7 
B 213/ 

B 72 
Cloppenburg B 68 bis Cloppenburg B 213   6,4 km 

PA 8 B 72 Cloppenburg B 213 bis AS Cloppenburg A 1 12,5 km 

 

 
1 Die Abschnittsbildung bei der Planung von Verkehrswegen ist ein richterlich anerkanntes Instrument der planerischen Problembewältigung, da 

die vielfältigen und detaillierten Aufgaben eines Gesamtkonzeptes häufig nur ein Teilabschnitten bewältigt werden können (vgl. BVerwG, Urt. 
v. 19.05.1998, 4 A 9.97) 

http://www.e233.de/planungsstand/planungsabschnitt_1/planungsabschnitt_1.html
http://www.e233.de/planungsstand/planungsabschnitt_2/planungsabschnitt_2.html
http://www.e233.de/planungsstand/planungsabschnitt_3/planungsabschnitt_3.html
http://www.e233.de/planungsstand/planungsabschnitt_4/planungsabschnitt_4.html
http://www.e233.de/planungsstand/planungsabschnitt_4/planungsabschnitt_4.html
http://www.e233.de/planungsstand/planungsabschnitt_5/planungsabschnitt_5.html
http://www.e233.de/planungsstand/planungsabschnitt_5/planungsabschnitt_5.html
http://www.e233.de/planungsstand/planungsabschnitt_6/planungsabschnitt_6.html
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Abbildung 2: Übersichtskarte Planungsabschnitte (vgl. auch Anlage 2)  

 

Da die Bedeutung der Straßenverbindung durch die Einstufung als Europastraße E 233 

entsprechend zu würdigen ist, wird nachfolgend im Bericht nicht die gemäß 

Bundesfernstraßengesetz maßgebende Widmung als Bundesstraße (B 402 im PA 1) bei der 

Benennung verwendet, sondern die europäisch informative Bezeichnung als E 233. 

 

Zudem erfüllt diese Planung die Anforderungen der Rechtsprechung an eine Realisierungs-

fähigkeit des übergreifenden Planungskonzeptes der E 233. Aus der vorliegenden Untersuchung 

zur Gesamtgenehmigungsfähigkeit des Planungsvorhabens E 233 zwischen Meppen (A 31) und 

Cloppenburg (A 1)2 ergibt sich im Rahmen einer vorausschauenden positiven Gesamtbeurteilung, 

dass der Verwirklichung aller weiteren Abschnitte (2 bis 6 und 8) der E 233 keine grundsätzlichen 

Hindernisse entgegenstehen. Das übergreifende Planungskonzept steht nicht in Frage. Einzelnen 

Planbetroffenheiten in den Folgeabschnitten kann durch geeignete Planungsvarianten oder 

Ausgleichsmaßnahmen sowohl in den öffentlichen als auch in den privaten Belangen begegnet 

werden. Einzelheiten hierzu sind der Vorausschau zur Genehmigungsfähigkeit des 

Gesamtvorhabens E 233 in der Unterlage 21.3 D zu entnehmen. 

 

Mit diesem Planungsvorhaben sollen auch Änderungen im nachgeordneten Straßennetz 

vorgenommen werden. Umstufungen und Einziehungen bzw. Anpassungen des nachgeordneten 

 
2 Vorausschau zur Genehmigungsfähigkeit des Gesamtvorhabens 

Bosch & Partner GmbH; Herne 
Stand: 18.08.2017 24.06.2022 
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klassifizierten Straßennetzes infolge von Verkehrsverlagerungen sollen auf Grundlage des 

Umstufungskonzeptes (vgl. Planunterlage 12) verbindlich in diesem Planfeststellungsverfahren 

geregelt werden. 

 

Der vierstreifige Ausbau der E 233 ist im Fernstraßenausbaugesetz (FStrAbG)3 zur Erweiterung 

von zwei auf vier Fahrstreifen vorgesehen. Der Ausbau der E 233 im Zuge der B 402 und der 

B 213 wird bis westlich von Cloppenburg als Vorhaben des vordringlichen Bedarfs ausgewiesen. 

Im weiteren Verlauf ist die Umgehung Cloppenburg bereits vierspurig ausgebaut. Der 

überwiegend dreistreifige Streckenabschnitt der B 72 östlich von Cloppenburg beginnend, wurde 

ebenfalls als ein Vorhaben des vordringlichen Bedarfs eingestuft. 

 

Träger der Baulast ist die Bundesrepublik Deutschland. Vorhabensträger ist die Niedersächsische 

Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Regionaler Geschäftsbereich Lingen. 

 

Gemäß den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN 2008) ist die E 233 entsprechend ihrer 

Bedeutung im klassifizierten Straßennetz (Verbindung der Oberzentren und Metropolregionen) 

der Verbindungsfunktionsstufe (VFS) I zugeordnet. 

 

Aufgrund der ausgewiesenen hohen Verkehrsbelegung mit einem überdurchschnittlich hohen 

Schwerverkehrsanteil gewährleistet ein einbahniger Regelquerschnitt keine ausreichende 

Verkehrsqualität, so dass ein zweibahniger Regelquerschnitt erforderlich ist. 

 

Die E 233 ist in ihrem vierstreifigen Ausbau der Straßenkategorie AS I gemäß den Richtlinien für 

die Anlage von Autobahnen (RAA, 2008) zuzuordnen.  

 

Es ist eine Beschränkung des Gemeingebrauches vorgesehen; die E 233 wird als Kraftfahrstraße 

ausgewiesen.  

 

Derzeit ist die E 233 im PA 1 mit Ausnahme des Abschnittes zwischen der Kreisstraße 203 und 

der Kreisstraße 225 bereits vollständig als Kraftfahrstraße ausgeschildert. Westlich der A 31 bis 

zur Landesgrenze zu den Niederlanden ist die E 233 ebenfalls als Kraftfahrstraße ausgeschildert. 

 
3 Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen (Fernstraßenausbaugesetz- FStrAbG) 

Fernstraßenausbaugesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Januar 2005 (BGBl. I S. 201; ), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetztes vom 23. Dezember 2016 (BGBI. I S. 3354) 
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1.2 Straßenbauliche Beschreibung 

 

Aus der Straßenkategorie AS I und dem Ausbau als autobahnähnliche Straße ergibt sich nach den 

Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA) die Entwurfsklasse EKA 2, welche die 

Entwurfs- und Betriebsmerkmale definiert. 

 

Eine Neutrassierung der E 233 ist im PA 1 nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich, da die 

1984/1991 fertiggestellte Trasse mit den zugrunde zu legenden Parametern für einen zweibahnigen 

Ausbau dieser Straße in Einklang gebracht werden kann. Der PA 1 hat eine Länge von 11,1 km. 

 

Entsprechend ihrer Kategoriengruppe ist die E 233 anbaufrei mit einem zweibahnigen, 

vierstreifigen Regelquerschnitt (RQ) 28 mit einer befestigten Fahrbahnbreite von 10,50 m je 

Richtungsfahrbahn auszubilden; im Bereich der Brückenbauwerke ist gemäß den Richtlinien ein 

RQ 28 B zu wählen. Bei einigen bereits vorhandenen Brückenbauwerken wird die 

Standstreifenbreite reduziert, um die Bauwerke erhalten und in die Planung integrieren zu können. 

Brückenbauwerke, die auch den reduzierten Querschnitt nicht aufnehmen können, werden ersetzt. 

 

Entsprechend ihrer Bedeutung im Straßennetz wird die E 233 künftig in ihren Kontenpunkten 

planfrei geführt. Die Anschlussstellen mit dem nachgeordneten Netz werden teilplanfrei 

ausgebildet. 

 

Die Trassierung der E 233 in Lage und Höhe wurde gemäß den Vorgaben des Regelwerkes 

gewählt. Die Linienführung ist in Lage und Höhe gestreckt. Eine Beschränkung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit ist nicht erforderlich. Es gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. 
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1.3 Streckengestaltung 

 

Die Strecke wird durch die in weiten Teilen vorhandene Dammlage der E 233 und die 

Großbrücken im Bereich der Emsniederung charakterisiert. Die Planung soll möglichst 

bestandsorientiert erfolgen. 

 

In Analogie zur vorhandenen Trasse der E 233 soll im PA 1 durch linienhafte Strukturen (z.B. 

Pflanzstreifen) entlang der Bundesstraße eine Einbindung in den Landschaftsraum erfolgen. Bei 

der Gestaltung der Großbauwerke sind durch den Erhalt von vier Brücken in der Emsniederung 

Vorgaben für die in Ergänzung des Querschnittes erforderlichen Brückenneubauten neben den 

vorhandenen zu beachten. 

 

Baukulturelle Aspekte sind nicht zu betrachten.  

 

 

1.4 Abschnittsbildung 

 

Die Abschnittsbildung wurde aus planerischen Gesichtspunkten getroffen und ist in 

Zusammenhang mit der möglichen zeitlich versetzten Realisierung der Gesamtmaßnahme zu 

sehen. Um die Verkehrswirksamkeit des PA 1 zu gewährleisten, endet der Abschnitt hinter der 

Anschlussstelle (AS) 04, an der der Verkehr auf das untergeordnete Straßennetz geführt wird.  

 

Der hier behandelte Planungsabschnitt ï PA 1 ï ist der westlichste und liegt vollständig auf dem 

Gebiet der Stadt Meppen. Berührt werden die Gemarkungen Emslage, Hemsen, Borken, Meppen 

und Twist.  

 

Die Abgrenzung des PA 1 erfolgte bei Beachtung der benannten allgemeinen Anforderungen zur 

Festlegung von Abschnittsanfang- und -enden für das Planfeststellungsverfahren unter Bezug auf 

das vorhandene Straßennetz und unter Beachtung der in Kapitel 2.1.1.2 genannten Planungsziele. 

Im Westen schließt der PA 1 lückenlos an den bereits autobahnähnlich ausgebauten Abschnitt der 

E 233 westlich der A 31 (bis zum niederländischen Autobahnnetz reichend) an. Der Beginn ergibt 

sich durch notwendige Anpassungsmaßnahmen in Folge der Umbauerfordernisse an der 

AS Meppen (A 31).  
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Das Ende des PA 1 wurde so gewählt, dass der vorhandene Knotenpunkt mit der B 70 

einschließlich der erforderlichen Längenausdehnung zur Gewährleitung der Umbauerfordernisse 

noch vollständig innerhalb dieses Planungsabschnittes liegt. Dies erfolgte auch unter dem Aspekt, 

dass so die Verkehrswirksamkeit des PA 1 ohne Einschränkungen hergestellt werden kann. Dies 

wird z. B. durch erzielbare Verkehrsentlastungen auf der B 70 nach Norden deutlich. Durch den 

PA 1 werden keine unvereinbaren Zwangspunkte für die Trassierung im PA 2 festgesetzt. 
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2. Begründung des Vorhabens 

 

2.1 Planrechtfertigung 

 

Der vierstreifige Ausbau der E 233 ist im Bundesverkehrswegeplan zur Erweiterung von zwei auf 

vier Fahrstreifen vorgesehen. Der Ausbau der E 233 im Zuge der B 402 und der B 213 wird bis 

westlich von Cloppenburg als Vorhaben des vordringlichen Bedarfs im Bedarfsplan4 ausgewiesen. 

Im weiteren Verlauf ist die Umgehung Cloppenburg bereits vierspurig ausgebaut. Der 

überwiegend dreistreifige Streckenabschnitt der B 72 östlich von Cloppenburg beginnend, wurde 

ebenfalls als ein Vorhaben des vordringlichen Bedarfs eingestuft. 

 

F¿r alle im Bedarfsplan f¿r BundesfernstraÇen als ĂVordringlicher Bedarfñ bezeichneten 

Straßenbauvorhaben ist die verbindliche Bedarfsfeststellung nach § 1 Abs. 2 FStrAbG5 gegeben.  

 

Mit der Aufnahme in den Bedarfsplan ist ein Vorhaben, gemessen an den Zielsetzungen des § 1 

Abs. 1 des FStrG6, vernünftigerweise geboten. Die Grundentscheidung über die Aufnahme in den 

Bedarfsplan trifft der Gesetzgeber aufgrund umfangreicher Untersuchungen und Analysen nach 

sorgfältiger Abwägung zwischen der mit dem Vorhaben verfolgten Zielsetzung und vom 

Vorhaben berührten Belangen.  

 

Auch nach den Ergebnissen der Verkehrswirtschaftlichkeitsuntersuchung (VWU) 2010 7ist der 

vierstreifige Ausbau der E 233 vernünftigerweise geboten. Im Jahre 2010 wurde im Rahmen der 

Aufstellung der VWU untersucht, ob auch ein dreistreifiger Ausbau (der sogenannte 2+1 Verkehr) 

möglich ist. Wesentliche Voraussetzung für die Umsetzbarkeit ist der Nachweis der 

Leistungsfähigkeit. Eine ausreichende Leistungsfähigkeit ist bei einer Qualitätsstufe A bis D 

gegeben. Die VWU weist im Ergebnis für den dreistreifigen Ausbau durchweg Qualitätsstufen E 

und F aus. Lediglich in einem Bereich wird die Qualitätsstufe D erreicht. Im Ergebnis kann somit 

 
4 Anlage zum Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen (Fernstraßenausbaugesetz- FStrAbG) 

Fernstraßenausbaugesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Januar 2005 (BGBl. I S. 201; ), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetztes vom 23. Dezember 2016 (BGBI. I S. 3354) 
5 Sechstes Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes (6. FStrAbÄndG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 2016 (BGBl. Teil 1 Nr. 67, ausgegeben zu Bonn am 

30. Dezember 2016) 
6 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 

Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206) 

das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden ist. 
7 verkehrswirtschaftliche Untersuchung für die Bedarfsplanmaßnahme E 233 (B 402/B 213/B 72) zwischen der BAB A 31 westlich Meppen und 

der BAB A 1 östlich von Emstek ï Projekt NI.0042/2009  

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr; SSP Consult Beratende Ingenieur GmbH Bergisch Gladbach, April 2010 (s. auch 
Unterlage 21.4.1) 
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nur mit einem durchgängigen vierstreifigen Ausbau der E 233 ein leistungsfähiger und 

verkehrssicherer Verkehrsablauf gewährleitet werden. 

 

Die E 233 stellt im großräumigen Maßstab eine verkehrliche Verknüpfung zwischen den 

niederländischen und den norddeutschen Seehäfen und weiter in den skandinavischen Raum her. 

Sie ist Teil des transeuropäischen Netzes (TEN). Nach Abb. 5.4 der Verordnung (EU) Nr. 

1315/2013 über Leitlinien für die transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V) ist die E 233 

Bestandteil des Gesamtnetzes, das bis 2050 vollendet sein soll (vgl. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315). 

 

Die E 233 dient als grenzüberschreitende Verbindung innerhalb der Europäischen Union dem 

Transitverkehr durch die Bundesrepublik Deutschland. Entsprechend hoch ist bereits in der 

Analyse der Anteil des Schwerlastverkehrs. Der SV-Anteil liegt in der Analyse 2010 im 

Teilabschnitt West bei 30 ï 40 % und ist damit mehr als dreimal so hoch wie der Mittelwert aller 

niedersächsischen Bundesstraßen, der bei rund 10 % liegt 

 

Durch den vierstreifigen Ausbau der E 233 treten großräumige Verkehrsverlagerungen von 

ca. 3.000 Kfz/24 h von A 30, A 1 zwischen Osnabrück und Cloppenburg sowie A 28 östlich von 

Leer zur E 233 auf. Durch den verkehrsbündelnden Effekt ergibt sich auch für das nachgeordnete 

Straßennetz eine Entlastung und damit eine Verbesserung der Verkehrsfunktion in den 

Ortsdurchfahrten. Nähere Angaben zu den bestehenden und zu erwartenden Verkehrsverhältnissen 

können Kap. 2.4.2 entnommen werden. 

 

 

2.1.1 Planrechtfertigung der Knotenpunkte 

 

Unter Berücksichtigung der Zielvorgaben des § 1 FStrG bedürfen die einzelnen Anschluss-

stellen/Knotenpunkte im Planungsabschnitt 1 einer eigenständigen, der fachplanerischen 

Zielsetzung entsprechenden Planrechtfertigung. 
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2.1.1.1 Anforderungen an die Lage der Knotenpunkte/Anschlussstellen 

 

Nach der Richtlinie für die Anlage von Autobahnen (RAA 2008) ergibt sich die Lage der 

Knotenpunkte aus der Netzplanung unter Berücksichtigung der Netzhierarchie der 

Straßenkategorien und der räumlichen Gegebenheiten (Siedlungsstruktur, Topographie). Die 

Netzhierarchie der Straßenkategorien ergibt sich in Abhängigkeit von der Verbindungsfunktion 

einer Straße nach der Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN 2008). Knotenpunkte sind als 

Verknüpfungen mit dem gleichrangigen oder nachgeordneten Netz anzuordnen. 

 

Die E 233 ist entsprechend ihrer Bedeutung im klassifizierten Straßennetz der Straßenkategorie 

AS I zuzuordnen. Neben der Netzhierarchie der Straßenkategorie nach RIN 2008 ergibt sich die 

Gliederung der öffentlichen Straßen in Straßengruppen aus § 1 FStrG und aus § 3 des 

Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG). Diese enthalten grundsätzliche Einstufungen in 

Bundesfernstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen und zwischenörtliche Verkehrsverbindungen mit 

Anschluss an überörtliche Verkehrswege. 

 

Abbildung 3: Übersicht Knotenpunkte 

 

Das vorhandene Verkehrsnetz (vgl. auch Unterlage 2 ï Übersichtskarte) bildet die Grundlage für 

die Lage der Knotenpunkte an der E 233. Dabei ist bei autobahnähnlichen Straßen der 

Entwurfsklasse (EKA) 2, wie der E 233 gemäß RAA 2008, außerhalb bebauter Gebiete ein 

Mindestabstand von 5,0 km zwischen den Knotenpunkten anzustreben. Hintergrund dafür sind 

netzplanerische Gründe und eine ausreichend lange Beruhigungsstrecke für den Verkehrsfluss, in 

der sich ein von Knotenpunkten unbeeinflusster Verkehrsablauf einstellt. Können die 
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Mindestabstände (z. B. wegen topographischer Besonderheiten oder anderer Zwangspunkte) nicht 

eingehalten werden, sind weitere Gesichtspunkte z. B. aus der wegweisenden Beschilderung naden 

neben entsprechenden Richtlinien für die Beschilderung an Autobahnen (RWBA 2000) bei der 

Anordnung und Ausbildung der Knotenpunkte zu beachten.  

 

 

2.1.1.2 Planungsziele 

 

Anforderungen an die Lage und den Abstand von Anschlussstellen/Knotenpunkten ergeben sich 

daneben auch aus den Planungszielen und Planungsleitsätzen, etwa aus dem Optimierungsgebot 

zum Erreichen der nachfolgenden Funktionen der E 233. 

 

Ausgehend von dem in § 1 FStrG formulierten Planungsziel werden mit dem vierstreifigen Ausbau 

der E 233 folgende verkehrliche Planungsziele verfolgt: 

- Abbau von Kapazitätsengpässen und Verbesserung der Verkehrsqualität durch Erhöhung der 

Leistungsfähigkeit, 

- Anbindung der Lebensräume entlang der E 233 an das deutsche und europäische Autobahnnetz 

und Verringerung der Fahrzeiten zwischen dem Ballungsgebiet āRandstadó in den westlichen 

Niederlanden und dem Ostseeraum, 

- Bündelung des regionalen und überregionalen Schwerverkehrs auf einer dafür geeigneten 

Straße, 

- Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verminderung der überdurchschnittlichen Unfallzahlen, 

- Verringerung von Lärm- und Abgasemissionen insb. durch Verstetigung des Verkehrsflusses, 

- Verminderung des Verkehrs auf den derzeit genutzten Ausweichrouten der E 233, 

- Verkehrliche Entlastung der Ortsdurchfahrten entlang des nachgeordneten Straßennetzes im 

Verflechtungsraum der E 233, 

- Förderung der Entwicklung in Teilräumen des Untersuchungsgebietes durch eine bessere 

Erschließung von Gewerbegebieten und Gewerbeflächenpotentialen und durch 

Investitionsanreize, die insbesondere zu zusätzlichen hochwertigen Arbeitsplätzen in der 

Region führen. 
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2.1.1.3 Anschlussstellenkonzept 

 

Da nach § 1 Abs. 1 FStrG Bundesfernstraßen ein zusammenhängendes Verkehrsnetz zu bilden ist, 

ist die Aufrechterhaltung der Verknüpfungen mit der A 31 sowie der B 70 fachgesetzlich 

vorgegeben. Neben diesen beiden Anschlussstellen sind zwei weitere Verknüpfungen mit der 

K 225 und der L 48 geplant. Somit sind im PA 1 folgende Anschlussstellen vorgesehen: 

 

- AS 01 A 31, 

- AS 02 K 225, 

- AS 03 L 48 und 

- AS 04 B 70. 

 

Die empfohlenen Knotenpunktabstände von 5 km werden im PA 1 insbesondere zugunsten einer 

räumlichen Erschließung und zugunsten einer Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes mit 

den Ortsdurchfahrten in Meppen unterschritten (Verwirklichung der vorstehend unter 

Kapitel 2.1.1.2 aufgeführten entsprechenden Planungsziele). Die Mindestabstände für eine 

isolierte Knotenpunktplanung von Ó 600 m werden bis auf die Anschlussstellen (AS) 01 (A 31) 

und 02 (K 225) eingehalten. Zudem sind alle Anschlussstellen - wenn auch in anderer Form - 

bereits vorhanden und sollen in die Planung übernommen werden. Weitere vorhandene Anschlüsse 

wie K 203 und Zufahrt JVA entfallen, um eine vertretbare Reduzierung der Anzahl der 

Knotenpunkte zu erhalten. Der Bestandszustand der E 233 mit den Anschlussstellen hat auch im 

PA 1 dazu geführt, dass die Siedlungsentwicklung und insbesondere die Entwicklung von 

Gewerbe- und Industriegebieten auf die Anschlussstellen ausgerichtet wurde. Der Wegfall 

weiterer Knotenpunkte würde dazu führen, dass in erheblichem Umfang Schwerverkehr durch 

Siedlungsgebiete/Wohngebiete geführt würde und neue Umwege entstehen. 

 

Bezüglich der Anordnung der Knotenpunkte im Zuge der E 233 wurden im Rahmen der 

Voruntersuchung intensive Betrachtungen zur Lage als auch zur Ausbildung dieser 

Anschlussstellen geführt. Insbesondere unter Beachtung von Entwurfsstandards entsprechend dem 

Regelwerk und unter Abwägung mit naturschutzfachlichen, siedlungsstrukturellen und 

verkehrlichen Aspekten wurde neben den durch das Bundesfernstraßennetz vorgegebenen 

Anschlussstellen an der A 31 (AS 01) und der B 70 (AS 04) als Vorzug die Anordnung von zwei 

Anschlussstellen östlich der A 31 ï an der K 225 und der L 48 ï entsprechend der Klassifikation 

des Netzes im Bereich Versen ermittelt. Maßgebend ist, dass die fachplanerischen Ziele wie die 
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Bündelung der Verkehre auf der E 233 und die Entlastung der Ortsdurchfahrten am besten mit 

einer Anschlussstelle an der K 225 und an der L 48 erreicht werden. Andere Lösungen wie z. B. 

mit nur einer AS an L 48, K 225 oder Neuversener Straße führen immer zu einer höheren 

Belastung des nachgeordneten Netzes und verschlechtern die Erreichbarkeit der E 233. 

 

Die Ausbildung der nunmehr vorgesehenen vier Anschlussstellen wurde entsprechend den 

verkehrlichen Erfordernissen unter Beachtung anderer Zwangspunkte ï z. B. vorhandene 

Schutzgebiete, Flächenverfügbarkeit und bauliche Aspekte ï gewählt. Die Kontenpunkte werden 

unter Kapitel 4.5 des Erläuterungsberichtes näher beschrieben. 

 

 

2.2 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren 

 

Schon im Jahr 1997 wurde die Notwendigkeit für den Ausbau der E 233 auf durchgehend vier 

Fahrstreifen durch die Studie ĂBedarfsgerechte Entwicklung des verkehrlichen Leistungstrªgers 

E 233ñ bestªtigt. 

 

Grundlage für die Planung des vierstreifigen Ausbaus der E 233 ist ein im Jahr 2003 im Auftrag 

der Landkreise Emsland und Cloppenburg erarbeitetes Realisierungskonzept, welches die 

technische Machbarkeit eines Ausbaus auf vorhandener Trasse nachwies. In den 1990er und 

2000er Jahren nahm die Verkehrsbedeutung der E 233 zu, nicht zuletzt durch den Ausbau der A 37 

zur Autobahn auf niederländischer Seite. Im Jahr 2008 wurde das letzte Teilstück der A 37 als 

Autobahn für den Verkehr freigegeben. Bereits 2007 wurde die Lücke zwischen der Landesgrenze 

und der A 31 als vierstreifige Bundesstraße ausgebaut. Das Realisierungskonzept wurde 2010 

überarbeitet und den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. 

 

Mit der im Jahr 2010 erarbeiteten Verkehrswirtschaftlichen Untersuchung (VWU)8 wurde auf 

Basis der für das Jahr 2025 prognostizierten Verkehrsbelastung nachgewiesen, dass nur mit einer 

vierstreifig ausgebauten E 233 ein sicherer und leistungsfähiger Verkehrsablauf gegeben ist. 

Gleichzeitig führt der vierstreifige Ausbau der E 233 zu einer deutlichen Entlastung des 

bestehenden Straßennetzes. In der Beurteilung zum BVWP 2030 wurde mit den fortgeschriebenen 

Kosten und Nutzen ein Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) von 2,1 ermittelt. 

 
8 verkehrswirtschaftliche Untersuchung für die Bedarfsplanmaßnahme E 233 (B 402/B 213/B 72) zwischen der BAB A 31 westlich Meppen und 

der BAB A 1 östlich von Emstek ï Projekt NI.0042/2009  
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr; SSP Consult Beratende Ingenieur GmbH Bergisch Gladbach, April 2010 
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Um eine unter den gesetzlichen Vorgaben optimale und im nachfolgenden Verfahren 

zulassungsfähige Linienführung zu entwickeln erfolgte im Rahmen der Umweltverträglich-

keitsstudie9 (vergl. Kap. 2.3) die Ermittlung der schutzgutbezogenen Raumwiderstände vor-

habenspezifisch aber trassenunabhängig. Anschließend erfolgte die Prüfung verschiedener 

Ausbauvarianten hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen. 

 

Der Vorentwurf zum PA 1 der E 233 als Grundlage für den hier vorliegenden Feststellungsentwurf 

hat mit Datum vom 09.09.2013/26.05.2015 den Gesehenvermerk des BMVI erhalten. 

 

 

2.3 Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung  

 

Für den vierstreifigen Ausbau der E 233 ist gemäß Anlage 1 Ziffer 14.5 a.F. & n.F. des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Die dafür erforderliche 

Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)10 wurde im November 2010 abgeschlossen und bildete die 

Grundlage für die im Rahmen der Voruntersuchung erfolgten Variantenvergleiche. Die Kriterien 

der Umweltverträglichkeit sind in die Bewertung der einzelnen Varianten eingeflossen.  

 

Diese umfassen die Ermittlung und Bewertung der voraussichtlichen Auswirkungen des 

Vorhabens unter Berücksichtigung der nach § 16 (1) n.F. UVPG erforderlichen Angaben auf die 

Schutzgüter gemäß § 2 (1) n.F. UVPG: 

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, 

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

3. Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

 

Zudem ist eine Betrachtung des Schutzgutes Klima bezüglich der Auswirkungen auf das globale 

Klima ergänzt worden. Für den Planfeststellungsabschnitt 1 ist ein UVP-Bericht nach § 16 UVPG 

n.F. vorzulegen. Dies erfolgt mit vorliegender Unterlage 1 DD. 

 
9 Umweltverträglichkeitsstudie zum Ausbau der E 233 zwischen der A 31 AS Meppen und der A 1 AS Cloppenburg 
Landkreis Emsland/Landkreis Cloppenburg; Kortemeier & Brokmann Landschaftsarchitekten/Planungsgruppe Umwelt/Planungsgemeinschaft 

LaREG Herford, 17.11.2010 
10 Die UVS (U 19.4) wurde im Jahr 2010 nach den Vorgaben des zu der Zeit aktuellen UVPG (2010) (a.F.) erstellt. Alle weiteren Unterlagen 
beziehen sich auf das UVPG 2017 (n.F.) 
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2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens 

 

2.4.1 Ziel der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung 

 

Das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) aus dem Jahr 2017 (zuletzt geändert 2022) sieht 

den vierstreifigen Ausbau der Bundesstraßen B 72, B 213 und B 402 zur verbesserten Anbindung 

der BAB 1 an das niederländische Straßennetz vor und stuft die E 233 als Vorranggebiet 

ĂHauptverkehrsstraße, vierstreifigñ zur Ergänzung des Autobahnnetzes ein.  

 

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen (RROP) des Landkreises Emsland 2010 und des 

Landkreises Cloppenburg 2005 wird das Vorhaben konkretisiert und begründet. Den einzelnen 

Mittelzentren kommt aufgrund der Sicherung und Entwicklung von Arbeits- und Wohnstätten und 

in der Weiterentwicklung hinsichtlich Tourismus eine besondere Bedeutung zu. Diese 

Standortanforderungen bedingen eine günstige Einbindung in die Infrastruktur. Für die 

gesamträumliche Entwicklung hat die grenzüberschreitende Verbindungsachse eine hohe 

verkehrliche Bedeutung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit.  

 

Gemäß dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2010 Landkreis Emsland sind im PA 1 

verschiedene Vorrang- und Vorbehaltsgebiete betroffen bzw. werden randlich berührt. Dies 

betrifft: 

 

- Vorranggebiet industrielle Anlagen und Gewerbe (südlich und nördlich der E 233 im Bereich 

K 225), 

- Vorranggebiet Natura-2000 (Bereich Ems), 

- Vorranggebiet Natur und Landschaft (Versener Heidesee und Bereich Ems), 

- Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft (östlich L 48), 

- Vorbehaltsgebiet Erholung (Bereich Ems), 

- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (Bereich Versen), 

- Vorbehaltsgebiet Wald (westlich A 31), 

- Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke (Meppen), 

- Vorranggebiet sonstige Eisenbahnstrecke (Meppen ï MHE), 

- Vorranggebiet Autobahn (A 31), 

- Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße (B 70), 

- Vorranggebiet Schifffahrt (Dortmund-Ems-Kanal), 
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- Vorbehaltsgebiet Schifffahrt (Seitenkanal Gleesen ï Papenburg), 

- Vorranggebiet Hochwasserschutz (Ems), 

- Vorranggebiet Leitungstrasse ab 110 KV (Ems Beriech), 

- Vorranggebiet Rohrfernleitung (Gasleitung Bereich zwischen K 225 und Neuversener Straße 

und K 247), 

- Vorranggebiet regional bedeutsamer Wanderweg (Wasserwandern, Radfahren, Wandern im 

Bereich Ems). 

 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Meppen (123. Änderung mit Beschluss vom 19.06.2020 

96. Änderung, neu bekannt gemacht am 07.07.2008) sind keine dem Ausbau der E 233 im PA 1 

entgegenstehenden Belange festgelegt. Städtebauliche Entwicklungen sind insbesondere im 

Zusammenhang mit der vorgesehenen Erweiterung der Gewerbeflächen westlich von Versen bzw. 

im Bereich der A 31 hinsichtlich der vorzusehenden Verknüpfung der E 233 mit dem 

nachgeordneten Netz zu beachten. Im Bereich Meppen sind darüber hinaus die bestehenden 

siedlungsstrukturellen Gegebenheiten einschließlich der wehrtechnischen Dienststelle (WTD) und 

des Stadions östlich der Verknüpfung mit der B 70 bei der Ableitung der Maßnahmen im 

nachgeordneten Straßennetz (B 70, K 247 und Lathener Straße) zu beachten. 

 

 

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse 

 

Im Rahmen der VWU vom April 2010 wurden die bestehenden Verkehrsverhältnisse mit Bezug 

auf das Jahr 2008 analysiert sowie für verschiedene Ausbauvarianten der E 233 (Planfälle) die 

Verkehrsbelastung für das Jahr 2025 prognostiziert. Zu diesem Zweck wurde das Verkehrsmodell 

Niedersachsen im Bereich der Kreise Emsland und Cloppenburg sowie im angrenzenden 

niederländischen Raum (Provinzen Groningen und Drenthe) verfeinert und in der Analyse auf das 

Jahr 2008 fortgeschrieben. Grundlage für die Kalibrierung des Verkehrsmodells sind die 

bundesweite Straßenverkehrszählung 2005 und die Daten der im Untersuchungsraum gelegenen 

Dauerzählstellen der Jahre 2005 und 2008. 

 

In 2017 erfolgte eine Fortschreibung der VWU. In der Prognose berücksichtigt das 

Verkehrsmodell die zwischenzeitliche Fortschreibung des großräumigen Verkehrsmodells 

Niedersachsen auf Basis der Verflechtungsprognose 2030 des BMVI (Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur). Ebenfalls berücksichtigt ist die zum 01.07.2018 eingeführte 



E 233 (B 402/ 213/ 72)  Seite 17 
PA 1: AS Meppen (A 31) ï Meppen (B 70) 
- Feststellungsentwurf - 

   

   

Maut auf allen Bundesstraßen, also auch auf der E 233. Sofern nichts anderes vermerkt ist, 

beziehen sich alle Angaben zu Verkehrsbelastungen in Analyse und Prognose auf den Verkehr an 

Werktagen außerhalb der Urlaubszeit (DTVW). 

 

Bestehende Verkehrsverhältnisse im Zuge der E 233: 

In der Analyse (Verkehrsbelastung 2014) aus der Verkehrswirtschaftlichen Untersuchung 11vom 

Mai 2017 werden für die E 233 je nach Abschnitt zwischen der A 31 und der A 1 Verkehrsmengen 

zwischen 7.000 und 21.000 Kfz/24 h (DTVW) ausgewiesen. Der Güter- und Schwerlastverkehr auf 

der E 233 ist für eine Bundesstraße extrem hoch: Mit einem Anteil von mehr als 30 % am Tag ist 

er um 20 % höher als im Bundesdurchschnitt ï Tendenz steigend.  

 

Bestehende Verhältnisse im Planungsabschnitt 1 

In der Analyse werden im PA 1 für die E 233 je nach Abschnitt zwischen der A 31 und der B 70 

7.000 bis 9.600 Kfz/24 h (DTVW) ausgewiesen. Der Schwerverkehrsanteil liegt zwischen 34 % 

und 44 % und ist damit rund drei Mal so hoch wie der Mittelwert aller niedersächsischen 

Bundesstraßen. Dieser sehr hohe Schwerverkehrsanteil ist als Besonderheit dieser Bundesstraße 

bei der Planung zu berücksichtigen. 

 

Erwartete Verkehrsverhältnisse auf der E 233: 

Im Prognosenullfall wird dargestellt, dass bei einem unveränderten Straßennetz im Jahr 2030 

sowohl auf der E 233 als auch auf den übrigen Straßen nahezu durchgängig Belastungszunahmen 

zu erwarten sind. Es werden 8.700 bis 25.400 Kfz/24h je nach Abschnitt prognostiziert. Die größte 

Zunahme wird westlich der A 1 mit einem Mehrverkehr von 5.400 Kfz/24 h (davon 

3.000 SV/24 h) stattfinden.  

 

Der Bezugsfall gibt die Verkehrsentwicklung unter Berücksichtigung aller bis 2030 realisierter 

Straßenbauvorhaben allerdings ohne den Ausbau der E 233 an. Hier sind ähnliche 

Belastungszunahmen zu verzeichnen wie im Prognosenullfall. Es werden 8.400 bis 25.300 

Kfz/24h je nach Abschnitt prognostiziert. Durch die Umsetzung anderer Straßenaus- und -

neubauten wie z. B. die Küstenautobahn A 20 kommt es zu einer geringfügigen Entlastung der 

E 233.  

 
11 verkehrswirtschaftliche Untersuchung für die Bedarfsplanmaßnahme E 233 (B 402/B 213/B 72) zwischen der BAB A 31 westlich Meppen und 

der BAB A 1 östlich von Emstek ï Projekt NI.0042/2009  

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr; SSP Consult Beratende Ingenieur GmbH Bergisch Gladbach, Mai 2017  
(s. auch Unterlage 21.4.2) 
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Im Planfall wird der Bezugsfall um den Ausbau der E 233 ergänzt; d.h., dass ein dem Bedarf 

entsprechend ausgebautes Straßennetz der Prognose zugrunde gelegt wird. Die prognostizierte 

Verkehrsbelastung für die E 233 liegt an Werktagen zwischen 16.100 und 38.000 Kfz/24 h bzw. 

zwischen 7.640 und 11.230 SV/24 h. Infolge des kreuzungsfreien Ausbaus der E 233 werden eine 

starke Bündelung der regionalen Verkehrsströme sowie eine maßgebliche Attraktivitätssteigerung 

der Route für den überregionalen und großräumigen Verkehr bewirkt. Die prognostizierten 

Verkehrsbelastungen bedingen einen vierstreifiger Querschnitt mit getrennten 

Richtungsfahrbahnen. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Straßenverbindung gewährleistet 

werden. 

 

Kleinräumig wird eine teils deutliche Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes erreicht. 

Gegenüber dem Bezugsfall tritt eine drastische Verringerung der Fahrzeiten entlang der E 233 ein. 

So reduziert sich die Reisezeit für PKW bei freier Fahrt zwischen der A 31 und der A 1 von 59 

min (Analyse) auf 41 min (Planfall). Beim Schwerlastverkehr wird eine Reduzierung um 16 min 

erreicht, die in Spitzenzeiten auf 51 min anwächst. Weiterhin ist auch eine Reduzierung der 

Reisezeiten zu Fahrtzielen abseits der E 233 zu erwarten. Maßgebend ist bei einem vierstreifigen 

Ausbau gegenüber dem Bezugsfall die zu erwartende deutliche Abnahme der Fahrzeiten. 

 

Erwartete Verkehrsverhältnisse im Planungsabschnitt 1 

Für den PA 1 ergeben sich Steigerungen der Verkehrsbelastung im Bezugsfall in der Prognose 

2030 unter Beachtung anderer sogenannter indisponibler (also feststehender) Vorhaben der 

Bundesverkehrswegeplanung, die zwischen A 31 und B 70 zu einem Anstieg auf 8.400 bis 

11.300 Kfz/24 h (DTVW) führen. Die Anteile des Schwerverkehrs bleiben dabei prozentual in etwa 

unverändert. 

 

Die Verkehrsbelastung im Planfall steigt gemäß verkehrswirtschaftlicher Untersuchung (2017) 

im PA 1 zwischen der A 31 und der B 70 auf Werte zwischen 20.800 und 24.200 Kfz/24 h 

(DTVW). Der Schwerverkehrsanteil steigt nicht so stark wie der Gesamtverkehr und erreicht 33 % 

bis 38 %. Westlich der A 31 werden 23.800 Kfz/24 h bei einem Schwerverkehrsanteil von 40 % 

prognostiziert. 

 

Betrachtet man die Belastungsdifferenzen zwischen Bezugsfall und Planfall, so sind mit 

Ausnahme der B 70 (bis +7.500 Kfz/24 h), der K 225 (bis + 600 Kfz/24 h) und der K 201 

(+ 200 Kfz/24 h) Entlastungen im nachgeordneten Straßennetz bis zu - 3.800 Kfz/24 h 
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ausgewiesen. Die Mehrbelastungen auf der B 70 auf der Ortsumfahrung Meppen gehen konform 

mit der angestrebten Bündelung von Verkehren außerhalb der eigentlichen Siedlungsräume. 

 

 

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit 

 

Im Rahmen der Verkehrswirtschaftlichen Untersuchung vom April  2010 (s. auch Unterlage 

21.4.1) ist eine Auswertung des Unfallgeschehens auf der E 233 zwischen der Landesgrenze NL/D 

und der BAB 1 durchgeführt worden. Als Ergebnis ist ein sehr hohes Unfallgeschehen zu 

verzeichnen. 

 

Die Verkehrsunfälle spiegeln die immer weiter zunehmende Überlastung der Strecke wieder. Die 

gemeinsame Nutzung der einbahnigen Strecke durch Fahrzeugarten mit stark unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten (LKW, PKW, landwirtschaftliche Fahrzeuge) bei extrem hohem 

Schwerverkehrsanteil führen zu einem hohen Unfallrisiko. Grundstückszufahrten an der E 233 und 

die damit verbundenen Abbiegesituationen verstärken dieses Risiko noch. Der entstehende Druck 

zum Überholen, verstärkt durch die Bildung von Kolonnen beim Schwerlastverkehr, erhöht das 

Risiko schwerer Überholunfälle erheblich. 

 

Aufgrund des regelgerechten Ausbaus der E 233 mit richtungsgetrennten Fahrbahnen, groß-

zügiger Trassierung und im Zuge der E 233 planfrei geführten Knotenpunkten ist eine deutliche 

Verbesserung der Verkehrssicherheit zu erwarten. Auf dem vierstreifig ausgebauten Abschnitt der 

E 233 westlich der A 31 haben sich die Unfälle um rd. 42 % reduziert und die Unfallkostenrate 

hat sich fast halbiert. Zweibahnige Straßen mit baulicher Mitteltrennung verzeichnen weitaus 

geringere Unfallkostenraten (vgl. Kapitel 2.6.1) als solche mit einbahnigem Querschnitt. Dies 

beruht in erster Linie auf der Schaffung von durchgängig gesicherten Überholmöglichkeiten und 

der weitgehenden Verhinderung von Frontalkollisionen. Durch die Umgestaltung der 

Knotenpunkte werden kreuzende Verkehrsströme auf der E 233 ausgeschlossen. Des Weiteren 

wird die sicherheitstechnische Ausstattung (z. B. Anordnung von Schutzplanken) auf den 

aktuellen Stand der Technik gebracht.  

 

Die Entlastung des nachgeordneten Netzes wirkt sich ebenfalls positiv auf die Verkehrssicherheit 

auf diesen Straßen aus.  
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2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen 

 

Der Ausbau der E 233 bewirkt eine Bündelung der Verkehre sowie eine Entlastung paralleler 

Straßenverbindungen im nachgeordneten Netz. Dadurch wird die Belastung durch Schadstoffe und 

Lärm in den anliegenden Ortschaften und den Außerortsbereichen verringert. 

 

Mit der Realisierung des Vorhabens E 233 verringert sich die Immissionsbelastung für die bisher 

am stärksten von Verkehrslärm betroffenen Anwohner entlang der E 233 vor allem in solchen 

Bereichen, wo Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen sind. Infolge des Straßenausbaus ergibt sich 

bei Grenzwertüberschreitungen (vgl. Kapitel 6.1) ein Anspruch auf Lärmschutz. 

 

Die infolge des Ausbaus der E 233 erforderlichen Kompensationsmaßnahmen bewirken teilweise 

eine über die Kompensationswirkung bzw. über den Wirkungsbereich der Straße hinausgehende 

Verbesserung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes und somit sektoral verbesserte 

Grundlagen für das Vorkommen von Arten. 

 

 

2.6 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

 

Die Verbesserung von Ablauf, Abwicklung und Sicherheit des Verkehrs sowie der Erreichbarkeit 

von regionalen und überregionalen Zielen begründen die verkehrswirtschaftliche Notwendigkeit, 

wie das Verkehrswirtschaftliche Gutachten aus 2017 belegt.  

Nachfolgend werden die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

ausführlich dargelegt. Diese umfassen im Wesentlichen die folgenden Aspekte: 

 

1. Verkehrliche Ziele / Wirkungen, 

2. Raumordnerische und wirtschaftliche Ziele / Wirkungen, 

3. Umwelt / Gesundheit des Menschen. 
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2.6.1 Verkehrliche Ziele / Wirkungen 

 

Transeuropäisches Netz (TEN) 

Die E 233 ist Teil des transeuropäischen Netzes (TEN), das sich in ein Gesamtnetz und ein 

Kernnetz gliedert. Transeuropäische Verkehrsnetze sollen gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ein reibungsloses Funktionieren des 

Binnenmarktes ermöglichen und den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 

stärken. Zu den besonderen Zielen zählen 

 

1. eine nahtlose, sichere und nachhaltige Mobilität von Personen und Gütern, 

2. die Erreichbarkeit und Anbindung aller Regionen der Union und 

3. ein Beitrag zu weiterem Wirtschaftswachstum sowie zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit. 

 

Nach Abb. 5.4 der Verordnung ist die E 233 Bestandteil des Gesamtnetzes. Laut Verordnung wird 

mit dem Aufbau des Gesamtnetzes das Ziel verfolgt ein europaweites Verkehrsnetz zu bilden, Ădas 

die Erreichbarkeit und Anbindung aller Regionen in der Union, auch der abgelegenen Gebiete, 

der Inselgebiete und der Gebiete in ªuÇerster Randlage sicherstellt, (é), und den sozialen und 

wirtschaftlichen Zusammenhalt zwischen ihnen stärktñ. 

 

Positive Effekte durch Verkehrsstromverlagerungen 

Grundlage Verkehrswirtschaftliche Untersuchung (VWU) Stand 2017 

Die Realisierung des Ausbaus der E 233 über alle Planungsabschnitte zwischen der A 31 im 

Westen und der A 1 im Osten führt nach den Ergebnissen der Verkehrswirtschaftlichen 

Untersuchung (VWU, SSP Consult 2017 ï Unterlage 21.4.2) zu Verlagerungen von regionalem 

Verkehr aus den Ortslagen auf die E 233. Die hier beschriebenen Erkenntnisse der VWU beziehen 

sich auf einen Vergleich von Planfall und Bezugsfall. Der Bezugsfall basiert auf dem Straßennetz 

2014 zuzüglich sämtlicher Vorhaben, deren Realisierung bis zum Jahre 2030 zu erwarten ist mit 

Ausnahme des 4-streifigen Ausbaus der E 233. Hierzu gehören v. a. die folgenden im Bedarfsplan 

für die Bundesfernstraßen (Stand 2016) dargestellten Vorhaben: 

 

- A 1 Münster ï Osnabrück ï Dinklage (6-streifiger Knoten) 

- A 7 AD Bordesholm ï AD HH-Nordwest (6-streifiger Ausbau) 

- A 7 AD Hamburg NW ï Elbtunnel (8-streifiger Ausbau) 
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- A 7 Südlich Elbtunnel ï A 26 (8-streifiger Ausbau) 

- A 20 Drochtersen (A 26) ï Bad Segeberg 

- A 20 Küstenautobahn Westerstede (A 28) ï Drochtersen (A 20/A 26) 

- A 26 Drochtersen ï Stade ï Hamburg (A 7) 

- A 27 AK Bremen (A 1) ï AS Bremen/Vahr (6-streifiger Ausbau) 

- A 27 AS Bremen/Überseestadt ï AS Bremen-Nord (6-str. Ausbau) 

- A 281 A 27 ï Neulander Ring inklusive Weserquerung 

- B 213 OU Bawinkel 

- B 48 OU Emmeln 

 

Dazu kommen weitere Vorhaben, die auf regionaler Ebene von verkehrlich hoher Bedeutung sind. 

Dies sind bspw. kommunale Entlastungsstraßen für Cloppenburg (Süd) sowie die zusätzliche 

Anschlussstellen Ecopark (B 72/Eichenallee). Die VWU (2017) beurteilt dabei das gesamte 

Ausbauvorhaben hinsichtlich seiner großräumigen und regionalen Wirkungen (letztere werden 

wiederum unterteilt in die Teilabschnitte West und Ost). Der Planfall umfasst alle o. g. Vorhaben 

inkl. des 4-streifigen Ausbaus der E 233. 

 

Auf deutscher Seite ist die E 233 zwischen der A 31 und A 1 auf einer Strecke von insgesamt etwa 

84 km zum großen Teil nur einbahnig ausgebaut. In diesem Straßenabschnitt ist die Belastung 

durch Güter- und Schwerlastverkehr als extrem hoch einzustufen. Verkehrsprognosen belegen 

trotz der Berücksichtigung von Güterverkehrsverlagerungen auf andere Verkehrsträger 

(Schienenverkehr, Wasserwege) eine deutliche Zunahme von Schwerlast- und PKW-Verkehr. 

Durch die hohe Frequentierung sind häufig Maßnahmen zur Sanierung der Fahrbahn erforderlich, 

die in Verkehrsumleitungen über Ortsdurchfahrten münden. 

 

Beurteilung der Leistungsfähigkeit 

In der VWU 2017 wird die Leistungsfähigkeit des Planfalls hinsichtlich Verkehrsaufnahme und  

-abwicklung anhand verschiedener Aspekte aufgezeigt. So verringert sich bspw. die Fahrtzeit 

eines PKWs zwischen A 31 und A 1 von 59 (Bezugsfall) auf 41 Minuten bei freier Fahrt außerhalb 

der Spitzenzeiten (entspricht einer Abnahme von etwa 30 %). Noch deutlicher wird die 

leistungsfähigere Verkehrsabwicklung innerhalb der Spitzenzeiten: Hier ergibt sich eine Abnahme 

der Fahrtzeit von etwa 60 % (von ~101 Minuten im Bezugsfall auf ebenfalls 41 Minuten im 

Planfall). In Bezug auf die Wirkungen auf das sonstige Fernstraßennetz zeigt sich darüber hinaus, 

dass im Planfall im Besonderen von den ausgelasteten Streckenabschnitten der A 1 bis zu 
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3.000 Kfz/24 h abgezogen und auf die E 233 verlagert werden (z. B. südlich AS Cloppenburg, 

nördlich AK Lotte/Osnabrück). 

 

Entlastungswirkungen im nachgeordneten Netz 

Durch die Bündelungswirkung der E 233 im Planfall werden deutliche Entlastungseffekte auf 

Ortsdurchfahrten erzielt. Dadurch ergeben sich Minderungen der Umweltbelastungen durch Lärm 

und Luftschadstoffe. Das Ausbauvorhaben führt somit insgesamt zu einer deutlich geringeren 

gesundheitlichen Belastung von Menschen in den Ortsdurchfahrten. Darüber hinaus geht mit dem 

4-streifigen Ausbau eine gesteigerte Verkehrssicherheit einher. 

 

Die verkehrliche Wirkung des Planfalls ist dabei je nach betrachtetem Vergleichsquerschnitt (VQ) 

sehr unterschiedlich. In diesem Zusammenhang wurden in der VWU 2017 die sog. 

Ortsdurchfahrten (OD) ĂMeppen West (K 203 Versener StraÇe)ñ und ĂMeppen Ost (Hasel¿nner 

StraÇe)ñ hervorgehoben. Die Entlastungen ergeben sich demnach aus einer Differenzbetrachtung 

von Bezugs- und Planfall an den Vergleichsquerschnitten und werden beispielhaft in dern 

folgenden Abbildungen 4a und 4b dokumentiert. 

 

Bis auf wenige Ausnahmen (z. B. K 225, nahe A 31 AS Meppen und K 201) kommt es im Planfall 

auf den im Umfeld der E 233 gelegenen Abschnitten der Kreisstraßen (K 239 und K 203) zu 

Entlastungen, die z. B. in Versen auf der K 203 mit 2.300 Kfz/24 h recht deutlich ausfallen. Auf 

der Landesstraße L 48 führt eine Realisierung des 4-streifigen Ausbaus der E 233 (ohne 

Heinrichstraße) zu einer Abnahme von ca. 1.800 900 Kfz/24 h südlich der E 233 (Bereich Versen). 

Das Verkehrsaufkommen im innerstädtischen Bereich von Meppen fällt ebenfalls insgesamt 

geringer aus. Besondere Entlastungswirkungen ergeben sich dabei im Bereich der Ortsdurchfahrt 

Meppen West (Abnahme von 3.800 3.600 Kfz/24h). Auf der E 233 hingegen wird im Planfall eine 

sehr deutliche Zunahme des PKW- und LKW-Verkehrs erzielt (von 10.200 Kfz/24h auf 24.200 

Kfz/24h zwischen AS 03 und AS 04). 

 



E 233 (B 402/ 213/ 72)  Seite 24 
PA 1: AS Meppen (A 31) ï Meppen (B 70) 
- Feststellungsentwurf - 

   

   

  Planfall Bezugsfall Differenz 

Planfall 2030 
(mit Ausbau 

Heinrichstraße) ï 

Bezugsfall 

 

VQ VQ-Name [Kfz/24h]  [Kfz/24h]  [Kfz/24h]  prozentuale 

Abnahme 

1 K 203 OD Meppen, Esterfeld 2.300 5.900 -3.600 -61 % 

2 L 48 OD Meppen, Versen 2.300 4.100 -1.800 -44 % 

3 K 203 Meppen, Versen 800 3.100 -2.300 -74 % 

4 L 47 Meppen, Esterfeld 13.300 17.100 -3.800 -22 % 

Abbildung 4a: Verkehrsbelastungen DTVW 2030 im Planfall in den Ortsdurchfahrten im Vergleich zum Bezugsfall 

(mit Ausbau Heinrichstraße) (SSP Consult 2017) 

 

Aus der reduzierten Verkehrsbelastung z. B. auf den in der Abbildung 4a dargestellten 

Vergleichsquerschnitten ergeben sich nachhaltige positive Effekte durch Reduktion von Lärm- 

und Luftschadstoffimmissionen sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit. 

Da der Ausbau der Heinrichstraße nicht Gegenstand des Verfahrens ist, ergibt sich die in 

nachfolgender Abbildung 4b dargestellte Differenzbetrachtung von Bezugs- und Planfall für die 

betrachteten Vergleichsquerschnitte. 

 

  Planfall Bezugsfall Differenz 

Planfall 2030 
(ohne Ausbau 

Heinrichstraße) ï 

Bezugsfall 

 

VQ VQ-Name [Kfz/24h]  [Kfz/24h]  [Kfz/24h]  prozentuale 

Abnahme 

1 K 203 OD Meppen, Esterfeld 2.300 5.900 -3.600 -61 % 

2 L 48 OD Meppen, Versen 3.200 4.100 -900 -22 % 

3 K 203 Meppen, Versen 1.800 3.100 -1.300 -58 % 

4 L 47 Meppen, Esterfeld 13.300 17.100 -3.800 -22 % 

Abbildung 4b: Verkehrsbelastungen DTVW 2030 im Planfall in den Ortsdurchfahrten im Vergleich zum Bezugsfall 

(ohne Heinrichstraße) (SSP Consult 2019)  

 

Erhöhung der Verkehrssicherheit 

Die Verkehrssicherheit ist ein wesentlicher Aspekt bei der Umsetzung der Leitlinien für den 

Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes, zu dem die E 233 gehört (Gesamtnetz). Für 

Belange der Verkehrssicherheit hat die EU ein Sicherheitsmanagement für die Straßeninfrastruktur 

(ĂRichtlinie 2008/96/EG des Europªischen Parlaments und Ratesñ) erlassen. Ziel ist die 

Erreichung eines hohen Sicherheitsniveaus. 



E 233 (B 402/ 213/ 72)  Seite 25 
PA 1: AS Meppen (A 31) ï Meppen (B 70) 
- Feststellungsentwurf - 

   

   

Als Maß zur Beurteilung der Verkehrssicherheit dient die Unfallkostenrate (UKR). Sie beschreibt 

die entsprechenden durchschnittlichen volkswirtschaftlichen Kosten durch 

Straßenverkehrsunfälle, die bei einer Fahrleistung von 1.000 Kfz*km in diesem Straßenabschnitt 

entstanden sind. 

 

Zur Überprüfung von bestehenden Straßennetzen hat das BMVI 2003 die Empfehlungen für die 

Sicherheitsanalyse von Straßennetzen (ESN) bekanntgegeben. Darin werden 

Grundunfallkostenraten für die Ermittlung von Sicherheitspotenzialen benannt. Die 

Grundunfallkostenrate beziffert die Höhe der Unfallkosten pro Kilometer Straße, die bei einer 

regelwerkskonformen Gestaltung der Straße unter Berücksichtigung der realen Verkehrsstärke zu 

erwarten sind. Diese unterscheiden sich bei Autobahnen und Landstraßen sehr deutlich: 

 

 

* = Außerortsstraßen ohne Autobahnen; P = Unfall mit Personenschaden; SS = schwerwiegender Unfall mit Sachschaden; S = Unfall mit 

Sachschaden 

Abbildung 5: Grundunfallkostenraten, Preisstand 2000 (Tabelle 9 aus ESN 2003) 

 

Mittlere Unfallkostenraten wurden für verschiedene Straßentypen statistisch ausgewertet. Aus den 

in den Empfehlungen für die Anlage von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Straßen (EWS ï 

Aktualisierung der RAS-W 86) verwendeten Werten wurden für die ESN die 

Grundunfallkostenraten abgeleitet. Landstraßen besitzen eine mehr als doppelt so hohe 

Grundunfallkostenrate als Autobahnen. Dies begründet sich vorrangig in der konsequenten 

baulichen Trennung des Verkehrs (Richtung und Gegenrichtung) sowie der Anordnung planfreier 

bzw. teilplanfreier Knotenpunkte bei Autobahnen. 

 

Zu den Knotenpunkten hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 

(GDV) 2002 einen Bericht zur Sicherheit von Landstraßen-Knotenpunkten vorgelegt (ECKSTEIN 

&  MEEWES 2002). Darin wird die deutlich höhere Sicherheit von planfreien/teilplanfreien 

Knotenpunkten dargelegt (nachfolgende Abbildung aus den Mitteilungen des Institutes für 

Straßenverkehr Köln, Nr. 40, ECKSTEIN &  MEEWES 2002). 
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Abbildung 6: Mittlere Unfallkostenraten 
Mittlere Unfallkostenraten UKR[DM/1.000 Kfz] von Knotenpunkten zum Preisstand 1995 (alle polizeilich erfassten Unfälle P, S) 

(Abb. 5 aus Eckstein & Meewes 2002) 

Symbolbedeutung (von links nach rechts): 

Kreuzungen: Kreuzung VZ; Kreuzung LSA 2; Kreuzung LSA 3; Teilplanfreie Kreuzung VZ; Halbes Kleeblatt VZ; Kreuzung 

OGÜ; Kleiner Kreisverkehrsplatz VZ 

Einmündungen: Einmündung VZ; Einmündung LSA 2; Einmündung LSA 3 

Abkürzungen: 

VZ = Vorfahrtregelung durch Verkehrszeichen; LSA = Vorfahrtregelung durch Lichtsignalanlage (2 = mit 2 Phasen, 3 = mit 3 

Phasen); OGÜ = Ortsfeste Geschwindigkeitsüberwachung und VZ 

 

Aktuelle Kostensätze für die Ermittlung der Unfallkosten sind im Merkblatt zur Örtlichen 

Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M Uko 2012) enthalten (nachfolgend die hieraus 

entnommene Tabelle). 

 

 

Abbildung 7: Kostensätze KSU, Preisstand 2009 (KSU zur Verwendung in der UKO-Arbeit) (aus M Uko 2012) 
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Auf dieser Basis wurde im betrachteten Planungsabschnitt 1 (zwischen A 31 und B 70) zur 

konkreten Beurteilung der derzeitigen Unfallsituation eine Auswertung von Straßenunfällen für 

den Zeitraum zwischen 2013 bis 2019 das Jahr 2013 durch die Polizeiinspektion 

Emsland/Grafschaft Bentheim vorgenommen. Den Unfallzahlen im zweistreifig ausgebauten, 11,1 

km langen PA 1 zwischen A 31 und B 70 werden in der nachfolgenden Abbildung 8 die 

Unfallzahlen im bereits 4-streifig ausgebauten, ca. 8 km langen Abschnitt westlich der A 31 bis 

zur niederländischen Grenze gegenübergestellt.  

VU-SP 5         266.000 ú       1.330.000 ú 2         341.000 ú         682.000 ú -3     648.000 ú 

VU-LP 3           24.700 ú            74.100 ú 2           43.500 ú           87.000 ú -1 -    12.900 ú 

VU-S 16             5.190 ú            83.040 ú 10             6.860 ú           68.600 ú -6       14.440 ú 

VU gesamt 24 14 -10

T - - -

SV 6 0 1 -5

LV 9 0 1 -8

Unfallkosten     1.487.140 ú      837.600 ú  649.540 ú 

Kosten pro 

Unfall (vgl. 

Abb. 7)

Kosten pro 

Unfall (vgl. 

Abb. 7)

Differenz 

Kosten

Kosten PA 1 

(2013)

Kosten NL - 

A 31
Parameter

PA 1 

(2013)

NL ï A 31 

(2013)

Differenz 

Anzahl Unfälle

 

 

Parameter 

P
A

 1
 (A

 3
1

 ï 
B

 7
0

) 

(2
0
1

3-2
0
1

9
) Kosten pro 

Unfall PA 1 
(2013 ï 2019) 

Kosten PA 1  
(A 31 ï B 70) 
(2013 ï 2019) 

N
L

 ð
 A

 3
1

  

(2
0
1

3-2
0
1

9
) Kosten pro 

Unfall NL ð A 31 
(2013 ï 2019) 

Kosten  
NL ð A 31 

(2013 ï 2019) 

Differenz 
Anzahl 
Unfälle 

Differenz 
Kosten 

VU-SP + Tote 19 266.000,00 ú 5.054.000,00 ú 5 341.000,00 ú 1.705.00,00 ú -14 -3.349.000 ú 

VU-LP 50 24.700,00 ú 1.235.000,00 ú 8 43.500,00 ú 348.000,00 ú -42 -887.000,00 ú 

VU-S 166 5.190,00 ú 861.540,00 ú 78 6.860,00 ú  535.080,00 ú -88 -326.460,00 ú 

VU gesamt 235   91   -144  

T 1   0   -1  

SV 17   5   -12  

LV 50   8   -42  

Unfallkosten  
 7.150.540,00 û 

 
 2.588.080,00 û 

 
-4.562.460,00 

û 

Unfallkosten-

rate 
 

 34,60 û / 
1.000 Kfz*km  

 13,51 û / 
1.000 Kfz*km  

-21,09û / 
1.000 Kfz*km  

 

VU-SP = Unfall mit Getöteten oder Schwerverletzten; VU-LP = Unfall mit Leichtverletzten; VU-S = Unfall mit Sachschaden; T = Getötete 

Personen; SV = Schwerverletzte Personen; LV = Leichtverletzte Personen 

PA 1 (2013-2019) = E 233 PA 1 im Abschnitt zwischen A 31 und B 70 

NL ï A 31 (2013) = 4-streifig ausgebauter Abschnitt von der niederländischen Grenze bis zur A 31 

 

Abbildung 8: Unfallkosten 2013-2019 (aktualisiert) 
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Im aktuell 2-streifigen Bereich des PA 1 zwischen der A 31 und der B 70 waren im Jahr 2013 

insgesamt 24 Unfallereignisse unterschiedlichen Ausmaßes festzustellen. Unter Berücksichtigung 

der Kostensätze in o. a. Abbildung 8 resultierten daraus Unfallkosten in Höhe von ca. 1.487.140 ú. 

Bereits heute ist die E 233 westlich der AS Meppen (A 31) Meppen in Richtung Niederlande 4-

streifig ausgebaut und entspricht dort damit dem auch für den PA 1 geplanten Ausbaustandard. 

Unter Berücksichtigung der Unfallereignisse in 2013 in diesem Bereich sind dort Unfallkosten in 

Höhe von 837.600 ú entstanden. Wie aus obiger Abbildung 8 ersichtlich, sind die Unfallzahlen 

auf diesem bereits 4-streifig ausgebauten Teilstück der E 233 deutlich geringer (ca. 42 %) als auf 

dem bisher nur 2-streifig ausgebauten PA 1. Dies trifft auch dann zu, wenn die Unfallkosten im 

PA 1 auf die Lªnge des Abschnitts ĂGrenze NL ï A 31ñ umgerechnet werden (ca. 28 %). Mit dem 

4-streifigen Ausbau des PA 1 wird somit eine deutliche Reduzierung der Unfallereignisse und der 

Unfallkosten eintreten. 

Unter Auswertung Hinzuziehung dieser ermittelten Unfallkosten, dem DTV (ca. 8.580 Kfz/24 h 

9.000 Kfz/24 h) und der Länge des Abschnittes (11 km) wurde die Unfallkostenrate ermittelt. Für 

den Zeitraum von 2013 bis 2019 das Jahr 2013 ergibt sich für den 2-streifigen PA 1 eine 

Unfallkostenrate von 34,60 ú/1.000 Kfz*km 41 ú/1.000 Kfz*km. Diese liegt deutlich über der 

Grundunfallkostenrate für Landstraßen (28 ú/1.000 Kfz*km) und noch deutlicher über der für 

Autobahnen (11 ú/1.000 Kfz*km). Im bereits 4-streifigen Teil der E 233 westlich der A 31 liegt 

die Unfallkostenrate für den Zeitraum von 2013 bis 2019 das Jahr 2013 bei 13,51 ú/1.000 Kfz*km 

21 ú/1.000 Kfz*km und beträgt somit nur ca. 40 % die Hälfte des östlich angrenzenden PA 1. Dies 

zeigt, dass durch einen 4-streifigen Ausbau des PA 1 eine deutliche Verringerung der 

Unfallkostenrate erreicht werden kann und begründet damit die vorgesehene Planung im Hinblick 

auf Verkehrssicherheitsaspekte.  

 

2.6.2 Raumordnerische und wirtschaftliche Ziele / Wirkungen 

 

Das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) aus dem Jahr 2017 (zuletzt geändert 2022) sieht 

den 4-streifigen Ausbau der Bundesstraßen B 72, B 213 und B 402 zur verbesserten Verknüpfung 

der BAB 1 mit dem niederländischen Straßennetz vor (LROP, Kapitel 4.1.3 (1)). Die E 233 ist in 

der zeichnerischen Darstellung des LROP zwischen der A 31 und der A 1 demnach als 

Vorranggebiet ĂHauptverkehrsstraÇe, vierstreifigñ ausgewiesen. 

 

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen (RROP) des Landkreises Emsland (2010) und des 

Landkreises Cloppenburg (2005) wird das Vorhaben konkretisiert und begründet. Den einzelnen 
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Mittelzentren kommt aufgrund der Sicherung und Entwicklung von Arbeits- und Wohnstätten und 

in der Weiterentwicklung hinsichtlich Tourismus eine besondere Bedeutung zu. Diese 

Standortanforderungen bedingen eine günstige Einbindung in die Infrastruktur. Für die 

gesamträumliche Entwicklung kommt der grenzüberschreitenden Verbindungsachse eine hohe 

verkehrliche Bedeutung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit zu. 

 

Die niederländischen Autobahnen A 28 und A 32 weisen so wie auch die deutschen Autobahnen 

A 31 und A 1 einen an einer Nord-Süd-Achse ausgerichteten Streckenverlauf auf. Die 

Europastraße E 233 stellt eine wichtige Verknüpfung dieser Autobahnen dar. Sie verbindet die 

Wirtschaftszentren der Niederlande (Amsterdam, Rotterdam) mit jenen des nordwestdeutschen 

Raums (Bremen, Hamburg).  

 

Die mit dem 4-streifigen Ausbau der E 233 verfolgten raumordnerischen und wirtschaftlichen 

Ziele und Wirkungen sind:  

 

- Verbesserung der Verkehrsnetzstruktur in den Landkreisen Emsland und Cloppenburg, 

- Verbesserung der Anbindung der Landkreise Emsland und Cloppenburg an das überregionale 

Verkehrsnetz, 

- Verbesserung der Außenerschließung der Landkreise Emsland und Cloppenburg an die 

deutschen Autobahnen A 31 und A 1 sowie die auf niederländischer Seite gelegenen 

Autobahnen A 37 und A 28, 

- Verbesserung der Anbindung der Landkreise Emsland und Cloppenburg an die 

Wirtschaftszentren Bremen, Hamburg sowie auf niederländischer Seite Amsterdam, 

Rotterdam und die Nachbarlandkreise, 

- Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes, 

- Reduzierung der Reisezeiten zu Fahrtzielen abseits der E 233, 

- Verbesserung der Pendler- und Individualverkehrsbeziehungen. 

 

2.6.3 Umwelt / Gesundheit des Menschen 

 

Nach § 1 Abs. 1 FStrG sind Bundesfernstraßen wie die E 233 öffentliche Straßen, die ein 

zusammenhängendes Verkehrsnetz bilden und einem weiträumigen Verkehr dienen oder zu dienen 

bestimmt sind. 
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Ausgehend von dem in § 1 Abs. 1 FStrG allgemein formulierten Planungsziel werden mit dem 

vierstreifigen Ausbau der E 233 u. a. folgende verkehrliche Planungsziele verfolgt: 

 

- Verringerung von Lärm- und Abgasemissionen durch Verstetigung des Verkehrsflusses. 

- Verringerung von Immissionen durch Verstetigung des Verkehrsflusses und Verlagerung des 

Verkehrs aus den Ortsdurchfahrten (OD) auf die E 233. 

 

Mit dem Ausbau der E 233 und der Anlegung der Anschlussstellen an der A 31, der K 225, der 

L 48 und der B 70 sowie der ĂNordspangeñ zwischen Versen und der L 48 verbleiben die 

regionalen und überregionalen Schwerverkehre auf der E 233. Die Ortsdurchfahrten werden nicht 

zusätzlich belastet. Die ĂNordspangeñ ist eine von der Stadt Meppen vorgesehene 

Straßenverbindung von der K 203 bei Versen zur L 48 nördlich der E 233, die über ein separates 

Baurechtsverfahren Baurecht erlangen soll. 

 

Es erfolgt mit dem Ausbau der E 233 im Jahr 2030 (Planfall) gegenüber der weiteren 

Verkehrsentwicklung bis zum Jahr 2030 ohne den Ausbau der E 233 (Bezugsfall) weitestgehend 

eine deutliche Reduzierung der Verkehrsbelastung in den Ortsdurchfahrten. Lediglich die 

Ortsdurchfahrt Groß-Fullen bildet hierbei eine Ausnahme. Mit einer prognostizierten 

Verkehrsbelastung von 700 Kfz/24h ist die Kreisstraße dennoch als niedrigfrequentiert zu 

bezeichnen. 

 

OD / Straße 

Analyse 2014 

[Kfz/24h / 

SV/24h] 

Bezugsfall 2030 

 [Kfz/24h / SV/24h] 

Planfall 2030  
(mit Heinrichstraße) 

[Kfz/24h / 

SV/24h] 

Planfall 2030  
(ohne Heinrichstraße) 

[Kfz/24h / SV/24h] 

Versen / L 48 
3.100 

130 

4.100 

140 

2.300 

140 

3.200 

480 

Versen / K 203 
2.400 

140 

3.100 

220 

800 

40 

1.800 

380 

Versen / K 203 (GE) 
2.600 

430 

3.300 

520 

800 

40 

500 

380 

Groß Fullen / K 201 
500 

10 

500 

20 

700 

20 

700 

30 

Meppen / L 47 
15.900 

800 

17.100 

1.010 

13.300 

720 

13.300 

720 

Meppen / K 203 
4.400 

180 

5.900 

270 

2.300 

70 

2.300 

70 

Grün bzw. kursiv: Entlastung gegenüber Bezugsfall 

Rot bzw. unterstrichen: Belastung gegenüber Bezugsfall 
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Mit der Verringerung der Verkehrsbelastung in den Ortsdurchfahrten gegenüber der Situation im 

Jahr 2030 ohne den Ausbau der E 233 geht eine Reduktion der Belastung sowohl durch Lärm als 

auch durch Luftschadstoffe einher. 

 

Insofern wird das in § 1 Abs. 1 FStrG allgemein formulierte Planungsziel der Verringerung der 

Lärm- und Abgasemissionen und der Verlagerung des Verkehrs aus den Ortsdurchfahrten mit dem 

Ausbau der E 233 erreicht. 

 

Fazit: 

Die Ziele des Vorhabens können unter Berücksichtigung der zwingenden Gründe des 

überwiegenden öffentlichen Interesses nur mit dem geplanten Vorhaben erreicht werden. 

 

Im Hinblick auf die naturschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit wurde ein 

Landschaftspflegerischer Begleitplan (Unterlage 19.1.1 DD), ein Artenschutzbeitrag (Unterlage 

19.2 DD) und eine FFH-Verträglichkeitsprüfung (Unterlage 19.3.1 DD) sowie eine FFH-

Abweichungsprüfung (Unterlage 19.3.2 DD) erstellt.  

Die Ziele des Vorhabens können unter Berücksichtigung der zwingenden Gründe des 

überwiegenden öffentlichen Interesses nur mit dem geplanten Vorhaben erreicht werden. Die 

zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses sind im Zuge der erforderlichen 

Ausnahmeprüfung des Artenschutzes und der Abweichungsprüfung zum Gebietsschutz angeführt 

und einer detaillierten Abwägung unterzogen worden (vgl. Unterlagen 19.2 DD und 19.3.2 DD). 

Im Ergebnis überwiegt das öffentliche Interesse und das Fehlen zumutbarer Alternativen 

gegenüber den Belangen des Arten- und Gebietsschutzes, so dass die Ausnahmevoraussetzungen 

der § 34 (3) und § 45 (7) BNatSchG gegeben sind.   
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3. Vergleich der Varianten und Wahl der Linie 

 

Zur Ermittlung der Bauform, die für diese Verkehrsanlage dem im Fernstraßenausbaugesetz ï 

FstrAbG gesetzlich verankerten Ziel (hier 4-streifiger Neubau und Erweiterung auf 4 Fahrstreifen 

ï Bauziel N 4 + E 4 gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen; 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s33

54.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s3354.pdf%27%5D__1528813204

553) am besten gerecht wird, sind Betrachtungen zu Varianten erforderlich. Hierzu muss im ersten 

Schritt das Untersuchungsgebiet aus umweltfachlichen Belangen definiert und analysiert werden 

(Kap. 3.1).  

 

Bei der Entwicklung von Varianten (Kap. 3.2) ist zu beachten, dass immer die gesetzlich 

vorgegebene Zielsetzung verfolgt werden muss. Nur sich aufdrängende Varianten sind zu 

untersuchen. Gemäß dem Planungsauftrag werden zunächst Varianten im Ausbau betrachtet, die 

wegen der Betroffenheit des Natura 2000-Gebietsschutzes um Neubauvarianten 

(Standortalternativen) ergänzt werden. Zur Abklärung der Notwendigkeit der Planung ist auch eine 

Betrachtung von Nullvariante und Null+-Variante erforderlich.  

 

Für die vertieft untersuchten Varianten erfolgt eine Beschreibung und Beurteilung in 

Vergleichsabschnitten (Kap. 3.4).  

 

 

3.1  Beschreibung des Untersuchungsgebietes und Darstellung der Zwangspunkte 

 

3.1.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

 

Das Untersuchungsgebiet des Planungsabschnittes 1 (ca. 11 km Länge) orientiert sich an der 

vorhandenen E 233, beginnt westlich der AS Meppen (A 31) und endet östlich der B 70 in Höhe 

der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD). Es wird bestimmt durch die vorhandenen 

Zwangspunkte der Planung und die potenziell zu erwartenden Auswirkungen. Die Größe des 

Untersuchungsgebietes variiert schutzgutbezogen entsprechend der jeweiligen Empfindlichkeiten 

gegenüber dem Vorhaben. Für Brutvögel umfasst es bspw. 500 m beidseitig der Trasse, für 

Biotoptypen ca. 150 250 m zzgl. einer Aufweitung im Bereich des FFH-Gebietes ĂEmsñ.  

 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s3354.pdf%23__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s3354.pdf%27%5D__1528813204553
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s3354.pdf%23__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s3354.pdf%27%5D__1528813204553
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s3354.pdf%23__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s3354.pdf%27%5D__1528813204553
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Landschafts- und Nutzungsstruktur  

Insgesamt wird das Untersuchungsgebiet durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung 

geprägt. Der Anteil von Wald an der Gesamtfläche tritt deutlich hinter den Ackerflächen zurück.  

Eine Dominanz von ackerbaulicher Nutzung zeigt sich insbesondere im westlichen 

Untersuchungsgebiet zwischen der AS Meppen (A 31) und der zum Ortsteil Versen gehörenden 

Siedlungseinheit Abbemühlen. Aber auch innerhalb des FFH-Gebietes ĂEmsñ sind die 

Ackerflächen zwischen den Altarmen die vorherrschende Nutzung. Die Bereiche des Versener 

Heidesees der AS Meppen (A 31), im Umfeld zweier Gewässer nördlich von Versen sowie auf 

den Binnendünen der Altarme Versen und der Ems sowie am Borkener Berg/ Papenbusch/ Altarm 

Rohheide Ost stellen sich als deutlich waldreicher und hinsichtlich der Biotopstruktur als deutlich 

abwechslungsreicher dar.  

 

Der Planungsabschnitt 1 liegt innerhalb der atlantisch geprägten naturräumlichen Haupteinheit  

D 30 ĂD¿mmer-Geestniederung und Ems-Hunte-Geestñ (vgl. BfN 2009).  

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Emsland unterteilt das Gebiet feingliedrig in die 

Naturräume (von Westen nach Osten) Bourtanger Moor, Hümmling, Lingener Land und Südliches 

Emstal. 

 

Regional- und Landschaftsplanung  

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Emsland stellt den Bereich des 

Versener Moors sowie das Emstal als Vorranggebiete für Natur und Landschaft dar. Darüber 

hinaus wird ein Teil des Emstals als Vorsorgegebiet für die freiraumbezogene Erholungsnutzung 

aufgeführt.  

 

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland stellt das Wesuweer Moor, den 

Versener Heidesee und das Borkener Paradies als Naturschutzgebiete dar. Die Emsniederung ist 

im Plangebiet zwischen Abbemühlen und der K 247 als Landschaftsschutzgebiet ĂEmstalñ 

ausgewiesen. Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Emsland (Landkreis Emsland, 2001) 

stellt die landesweit schutzwürdigen Bereiche als raumbedeutsame Strukturen dar. Diese 

schutzwürdigen Bereiche sind vollständig in Schutzgebieten nach BNatSchG sowie im FFH-

Gebiet ĂEmsñ enthalten und decken sich mit für den Naturschutz wertvollen Bereichen in 

Niedersachsen. 

(https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/biotopschutz/biotopkartierung/den_naturschut

z_wertvolle_bereiche/fuer-den-naturschutz-wertvolle-bereiche-45108.html).  
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Innerhalb des Planungsraumes liegen folgende schutzwürdigen Bereiche:  

- Lake, 

- Borkener Paradies, 

- Alte Ems, 

- Zum Bergham (Nord), 

- Hagen, 

- Deep Dill, 

- Roheide, 

- Papenbusch, 

- Zum Bergham (Süd). 

 

Die ehemaligen Abtorfungsflächen im Versener Moor sowie ein im Emstal gelegenes, dreieckiges 

Abbaugewässer sind im Entwicklungskonzept des LRP als Integrationsflächen 1. Priorität für eine 

Naturschutznutzung vorgesehen. 

 

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit  

Der Untersuchungsraum liegt vollständig im Stadtgebiet von Meppen. Der Landschaftsraum ist 

geprägt von ländlichen Siedlungsstrukturen mit kleinen Ortslagen, wenigen Streu-

siedlungsflächen sowie dem nördlichen Siedlungsrand von Meppen. Die Streusiedlungsbereiche 

beschränken sich auf den Landschaftsraum nördlich der E 233 zwischen der K 225 und 

Abbemühlen sowie auf zahlreiche landwirtschaftliche Hoflagen im Bereich Neu-Versen. In sich 

geschlossene Siedlungsbereiche mit altem dörflichem Charakter finden sich im Bereich von Alt-

Versen sowie in Borken. 

 

Bauflächen im baurechtlichen Außenbereich innerhalb des Untersuchungsraumes finden sich im 

Bereich Versener Feld westlich und östlich der Neuversener Straße (ehem. K 260). Die 

Emsniederung zwischen Abbemühlen im Westen und der K 247 im Osten ist im Plangebiet nahezu 

siedlungsfrei. Die einzigen Hofstellen liegen in der Flurbezeichnung Zum Bergham und östlich 

des Altarms Roheide Ost. 

 

Die siedlungsnahen Freiräume haben eine besondere Bedeutung für die wohnungsnahe Erholung 

und das Wohlbefinden der Menschen. Als Erholungsinfrastruktur queren im Bereich des Emstals 

die Radfernwanderwege ĂHase-Ems-Tourñ und die ĂRadtour Dortmund-Ems-Kanalñ das 
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Plangebiet. Das Regionale Raumordnungsprogramm stellt Teile des Emstals als Vorsorgegebiet 

für die freiraumbezogene Erholungsnutzung dar. 

 

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Das FFH-Gebiet DE 2809-331 ĂEmsñ wird von der E 233 auf einer Länge von etwa 4,3 km gequert 

und ist durch das Fließgewässersystem der Ems sowie den kleinflächigen Wechsel zwischen 

Grünland, Sandmagerrasen, Auenwäldern und Dünenflächen zu charakterisieren. Die Altarme 

Versen und Rohheide Ost sind nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope sowie FFH-

Lebensraumtypen (FFH-LRT). Wertgebend für das FFH-Gebiet sind neben diversen 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie diverse Fischarten wie das Flussneunauge 

oder der Steinbeißer, der Biber und als Pflanzenart das Schwimmende Froschkraut (Art des 

Anhang II der FFH-Richtlinie).  

 

Neben den genannten Bereichen des FFH-Gebietes ĂEmsñ haben folgende Bereiche eine 

besondere Bedeutung als Lebensraum für zahlreiche gefährdete Arten. Die Uferbereiche des 

Versener Heidesees und der Anschlussohren der AS Meppen (A 31) sind von trockenen und 

feuchten Sandheideflächen geprägt (FFH-Lebensraumtyp 4010 und 4030). Nördlich von Versen 

quert der Goldbach als deutlich überprägtes Fließgewässer das Untersuchungsgebiet. Jedoch sind 

seine Ufer sowie die Ufer eines angrenzenden Stillgewässers und eines nährstoffarmen ehemaligen 

Abbaugewässers von strukturreichen Säumen sowie von überwiegend jungen Gehölzbeständen 

geprägt. Die beiden Stillgewässer sind gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, 

zusätzlich ist der See als FFH-Lebensraumtyp 3130 anzusprechen. Der Goldbach ist wurde 2012 

als potenzieller Biberlebensraum kartiert. Im Bereich Borkener Berg/Papenbusch/Roheide Ost 

stocken alte Eichen- und Buchenwaldbestände sowie größere Erlen-Eschen-Auwälder. Eine 

charakteristische Struktur bildet hier die Geländekante am Borkener Berg, auf der alte Eichen 

stocken. Die Waldgebiete Papenbusch und Roheide Ost sind wertvolle Lebensräume für 

verschiedene Fledermausarten. An den Altarmen wurden im Jahr 2020 Bibervorkommen 

festgestellt. 

 

Östlich der K 247 bis zum Bauende dominiert eine stark anthropogene Prägung das 

Untersuchungsgebiet (Kreisstraße, Bahnlinie, B 70 sowie weitere kleinere querende Straßen und 

die Wehrtechnische Dienststelle). Zwischen den technischen Bauwerken sind insbesondere 

Kiefernwaldbestände sowie jüngere Laubwaldbestände zu finden, Böschungsflächen werden z. T. 

von Sandmagerrasen eingenommen.  
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Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser, Klima/Luft 

Der Untergrund wird im westlichen Plangebiet von Hochmoorresten und umgebrochenen 

Standorten eingenommen, im Niederungsbereich der Ems von Gleystandorten, im übrigen 

Untersuchungsgebiet insbesondere von Podsol- und Gley-Podsol-Standorten. Schutzwürdige 

Bodenstandorte finden sich in Form von Plaggenesch im Bereich von Versen (Archivfunktion = 

kulturgeschichtlich bedeutsamer Boden).  

 

Das Untersuchungsgebiet wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt, wobei die 

ackerbauliche Nutzung deutlich dominiert. Der Anteil bereits versiegelter Flächen konzentriert 

sich stark auf die bestehenden Verkehrstrassen: die derzeit 2-streifig ausgebaute E 233, die A 31 

mit dem AS Meppen sowie der Knotenpunkt der E 233 mit der B 70. 

 

Für die Ems ist zwischen Abbemühlen im Westen und der K 247 im Osten ein 

Überschwemmungsgebiet ausgewiesen, wobei die Trasse der E 233 und trassennahe Flächen aus 

der Kulisse ausgespart sind. Die Grundwasserflurabstände als Standortfaktor für die Vegetation 

sind im Plangebiet nahezu vollständig kleiner 2 m und damit als grundwassernah anzusprechen. 

Im Hinblick auf die Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen ergibt sich für einen großen 

Teil des Plangebietes eine geringe bzw. schlechte Überdeckung und somit eine hohe 

Empfindlichkeit. 

 

Fließgewässer sind im Plangebiet die Ems als Gewässer 1. Ordnung sowie der Wesuweer Schloot 

und der Goldbach als Gewässer 3. Ordnung (Einteilung entsprechend der Vorgaben der §§ 38ff 

Nds. Wassergesetz). Die Ems wird im Plangebiet als kanalartig ausgebaut zusammen mit dem 

Dortmund-Ems-Kanal geführt. Die Altarme Versen und Roheide Ost sind an die Ems 

angeschlossen. Es sind zahlreiche Stillgewässer wie z. B. der Versener Heidesee oder ein 

Biotopschutzgewässer am Goldbach vorhanden. Die Gewässer sind entweder durch 

Abbautätigkeiten oder als Altwasser der Ems entstanden.  

 

Unter klimatischen Gesichtspunkten sind nur geringe luftklimatische und bioklimatische 

Belastungen vorhanden. Aufgrund der geringen Höhenunterschiede sind klimatische 

Austauschbeziehungen von untergeordneter Relevanz. Die Waldbereiche zwischen der B 70 und 

dem Bauende sind in der Waldfunktionenkarte Blatt 3308 Meppen als Wald mit 

Klimaschutzfunktion dargestellt (vgl. Nieders. Forstplanungsamt Wolfenbüttel 1978).  
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Schutzgüter Landschaft, Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet teilt sich in die Landschaftseinheiten Moorlandschaft Versener Moor, 

Offenlandschaft Versen, Emstal und Waldgebietlandschaft Borkener Tannen. Das Landschaftsbild 

wird geprägt durch eine intensive, überwiegend ackerbauliche Nutzung, das Emstal sowie die 

deutlich anthropogen überprägten Bereiche im Zuge der B 70 und der Bahnlinie.  

 

Kulturhistorisch bedeutsame Bereiche des Plangebietes sind die Plaggeneschstandorte bei Versen 

sowie die Hutewaldreste im Bereich des Dünengeländes Borkener Paradies. Ein Bodendenkmal 

ist zwischen Hagen und Deep Dill am nördlichen Rand des Plangebietes in einer Entfernung von 

300 m zur E 233 zu finden. Dabei handelt es sich um Funde einer Burg aus der frühen Neuzeit 

(16. - 17. Jahrhundert). Baudenkmäler sind nicht verzeichnet.  

 

 

3.1.2 Darstellung der Zwangspunkte 

 

Die Zwangspunkte bilden die Grundlage für die Entwicklung von Varianten.  

Maßgeblicher Zwangspunkt für die Entwicklung von Varianten ist der Anknüpfungspunkt mit der 

A 31. Von der niederländischen Seite bis zur A 31 (AS Meppen) ist die E 233 bereits vierstreifig 

und planfrei ausgebaut. Im Bereich des PA 1 prägen viele Zwangspunkte die Ausbauart (Seite der 

Verbreiterung), bevor nördlich vom Stadtgebiet Meppen östlich der B 70 das Abschnittsende und 

damit der Übergang zum PA 2 als letzter Zwangspunkt erreicht werden.  

 

Weitere herauszuhebende Zwangspunkte sind: 

- Nutzung vorhandenes Bauwerkes i. Z. der E 233 über die A 31, 

- NSG Versener Heidesee und Wesuweer Moor, 

- Erweiterungen des ĂEuro-Industrieparkñ (rechtskrªftiger B-Plan; Autohof), 

- Vorhandene Bebauung nördl. E 233 (Meppener Str. Nord, Neuversener Str.), 

- Gewerbe am nordwestlichen Ortsrand von Versen, 

- Emsniederung mit Flutmuldenbrücke, Ems-Altarme, Ems (DEK), ÜSG und FFH-Gebiet 

sowie Altarm Roheide Ost und Borkener Berg 

- Konzentration von Verkehrsinfrastruktur im Bereich B 70. 

 

Eine detaillierte Darstellung zu den Zwangspunkten erfolgt bei den jeweiligen 

Vergleichsabschnitten (VGA). 
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3.2 Variantenübersicht 

 

Nachfolgend werden die Varianten aufgeführt, die sich innerhalb des Untersuchungsgebietes unter 

Berücksichtigung der Zwangspunkte aufdrängen und ernsthaft in Betracht kommen, die mit der 

Planung angestrebten Ziele zu verwirklichen. 

 

Dabei wird unterschieden zwischen folgenden Varianten: 

1. Trassierung in Ausbau 

2. Trassierung in Neubau 

3. Nullvariante und Null+-Variante 

 

Von diesen Varianten sind diejenigen auszuscheiden, denen rechtlich oder faktisch 

unüberwindliche Hindernisse entgegenstehen oder die bereits bei grober Betrachtung 

ausgeschlossen werden können (Vorauswahl). Die verbleibenden Varianten sind detailliert zu 

untersuchen. Eine Beschreibung und Bewertung dieser erfolgt ab Kap. 3.4. 

 

Der vierstreifige Ausbau der E 233 ist im Bundesverkehrswegeplan zur Erweiterung von zwei 

auf vier Fahrstreifen vorgesehen (vgl. Kap. 2.1). Der mit der Erweiterung vorgesehene Abbau 

von Kapazitätsengpässen kann sowohl durch den Ausbau der Bestandstrasse als auch durch den 

Neubau abseits der Bestandstrasse erreicht werden. 

 

Entscheidend sind die Betroffenheiten bezüglich öffentlicher und privater Belange.  

 

 

3.2.1 Trassierung in Ausbau 

 

Die in der Variantenuntersuchung entwickelten Trassen orientieren sich alle am derzeitigen 

Verlauf der E 233, die als Vorbelastung des Raumes zu werten ist. Im Planungsabschnitt 1 handelt 

es sich bei der vorhandenen E 233 um einen Bundesfernstraßenneubau der 80er Jahre 

(Verkehrsfreigabe im Jahr 1991, östlich der B 70 im Jahr 1984) ï die Nordumgehung Meppen. 

Die Trassierung ist relativ gestreckt und entspricht weitestgehend dem heutigen Standard einer 

einbahnigen Bundesstraße. 
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Demnach ist ein Ausbau der Bestandstrasse mit einem zweibahnigen, vierstreifigen Querschnitt in 

Planungsabschnitt 1 ohne straßenentwurfstechnische Nachteile realisierbar. 

 

Grundlage der zu untersuchenden Ausbauvarianten sind folgende Überlegungen: 

- einseitiger Ausbau Nord (nördliche Verbreiterung) 

- einseitiger Ausbau Süd (südliche Verbreiterung) 

- beidseitiger Ausbau (beidseitige Verbreiterung) 

 

Bei weitest möglicher Nutzung der vorhandenen Bundesstraße besitzt der einseitige Ausbau 

wegen der dann möglichen Verkehrsführung während der Bauzeit auf der bestehenden Straße 

immer Vorteile gegenüber einem beidseitigen Ausbau.  

 

Abbildung 9: Schematischer Vergleich von Ausbaumöglichkeiten 

 

 

Nachteile für einen beidseitigen Ausbau ergeben sich insbesondere aus wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten: 

- den Aufwendungen für die Herstellung von Provisorien für die Verkehrsführung  

- der dann nicht möglichen Nutzung vorhandener Bauwerke für eine Richtungsfahrbahn (von 

besonderer Bedeutung bei den Großbrücken,  

- der Notwendigkeit von Behelfsbrücken für die Verkehrsführung  

Beidseitiger Ausbau 

Einseitiger Ausbau 
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sowie aus 

- einem erhöhten Flächenbedarf (z. B. durch beidseitige technologische Streifen) 

- zusätzlichen Eingriffen in Natur und Landschaft (durch den erhöhten Flächenbedarf) und  

- Teilentsiegelung von 4 m befestigter Bundesstraße für den Mittelstreifen 

 

Ein beidseitiger Ausbau ist daher als nicht zielführende Variante für den gesamten PA 1 zu werten. 

Der beidseitige Ausbau wird im Folgenden somit nicht weiter betrachtet.  

 

Unter Beachtung der eindeutigen Präferenz für einen einseitigen Ausbau ist die Wahl der 

Ausbauseite das entscheidende Kriterium. Dabei ist wiederum zu berücksichtigen, dass ein 

Wechsel der Seite der Verbreiterung immer mit erhöhten Kostenaufwendungen, einem verstärkten 

Eingriff in Natur und Landschaft sowie ungünstigeren Bedingungen für die Verkehrsführung 

während der Bauzeit behaftet ist. Daher sollen Wechsel in der Ausbauseite möglichst vermieden 

werden bzw. ist die Anzahl der Wechselbereiche möglichst gering zu halten.  

 

 

3.2.2 Trassierung im Neubau 

 

Aus Gründen der Betroffenheit des Natura 2000-Gebietsschutzes ist zu prüfen, ob die Trassierung 

im Neubau eine zumutbare Alternative zum vorgesehenen 4-streifigen Ausbau der Bestandstrasse 

sein kann. Dazu wurden mehrere großräumige Alternativtrassenführungen entwickelt 

(s. Abbildung 10). Für diese Alternativen war zu prüfen, ob sie keine oder geringere 

Auswirkungen auf das Natura 2000-Gebiet ĂEmsñ haben als der Ausbau und ob sie zudem unter 

Berücksichtigung weiterer Belange zumutbare Alternativen darstellen, mit denen der mit dem 

Projekt verfolgte Zweck an anderer Stelle zu erreichen ist.  
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Abbildung 10: Trassierung in Neubau - Alternativen 

 

Es wurden 6 Standortalternativen (südliche Trassenführung: S 3; nördliche Trassenführung: S 1 

mit den Untervarianten S 1.1 und S 1.2, S 2 mit der Untervariante S 2.1) im Rahmen der 

Alternativenprüfung geprüft. Mit Ausnahme der Variante S2 können alle anderen fünf 

Standortalternativen unter bestimmten Voraussetzungen mit Vorteilen für den Natura 2000-

Gebietsschutz verbunden sein. Diese Alternativen wurden im Hinblick auf ihre Zumutbarkeit 

überprüft. Wegen des Eingriffs in die Wehrtechnische Dienststelle ist die Alternative S 1 allerdings 

eine Neubautrasse nördlich der B 70, der aus Gründen der Sicherstellung der Landesverteidigung 

der Bundesrepublik Deutschland gemäß Schreiben des Bundesverteidigungsministeriums vom 

08.10.2013 unüberwindbare Hindernisse entgegenstehen. Unter Berücksichtigung von 

Mehrkosten, raum- und siedlungsstrukturellen Aspekten sowie weiterer Nutzungsaspekte stellt der 

Neubau der Straße durch jede der Varianten an anderer Stelle keine zumutbare Alternative dar, so 

dass der Verbreiterung der vorhandenen Trasse der Vorzug zu geben ist. Für nähere Erläuterungen 

der einzelnen Aspekte wird auf Kap. 5.2.4 sowie die FFH-Abweichungsprüfung (Unterlage 

19.3.2 DD) verwiesen. 

 

 

3.2.3 Nullvariante und Null+-Variante  

 

In den Ausführungen zur Begründung des Straßenbauvorhabens wurden oben unter Kapitel 2.4.2 

die bestehenden und die zu erwartenden Verkehrsverhältnisse dargestellt. In Anlehnung an die 
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Verkehrsuntersuchungen wurden die zukünftigen Verkehrsbelastungen im Prognosenullfall 

(unverändertes Straßennetz), im Bezugsfall (Realisierung anderer Straßenbauvorhaben) und im 

Planfall (Realisierung auch der E 233) dargestellt.  

 

Nullvariante 

Die Nullvariante beinhaltet die Beibehaltung des jetzigen Ausbaustandards. Die E 233 ist bereits 

in der Analyse nicht mehr leistungsfähig. Im Prognosehorizont 2030 ergeben sich im Bezugsfall 

Verkehrsbelastungen auf der E 233, die zwischen 8.400 und 23.000 Kfz/24 h liegen. Der 

Schwerverkehrsanteil liegt dabei zwischen 3.280 und 6.180 Kfz/24 h. Mit dieser nochmals 

deutlichen Verkehrssteigerung werden die Aufnahmekapazitäten für eine zweistreifige Straße, 

gerade auch unter Berücksichtigung der hohen LKW-Zahlen deutlich überschritten. Die nicht 

ausreichende Leistungsfähigkeit sorgt für eine weitere Erhöhung der Unfallzahlen und eine 

weitere Verlagerung von Verkehren auf dafür nicht ausgebaute Straßen im nachgeordneten Netz. 

Die Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL) weisen für eine großräumige 

Verbindungsfunktion wie die E 233 die Straßenkategorie LS I aus. Für die Straßenkategorie LS I 

ist die Entwurfsklasse 1 maßgeblich. Straßen der Entwurfsklasse 1 sind dreistreifige Straßen (2+1 

Verkehr) mit einem Regelquerschnitt von 15,50 m. Da auch der dreistreifige Ausbau gem. VWU 

2010 keine ausreichende Leistungsfähigkeit liefert, kann nur mit einem vierstreifigen Ausbau ein 

leistungsfähiger und verkehrssicherer Verkehrsablauf gewährleistet werden. 

 

Folgerichtig stufen das Fernstraßenausbauänderungsgesetz und der Bedarfsplan für die 

Bundesfernstraßen den Ausbau der E 233 im Planungsabschnitt als ĂN4+E 4ñ, d.h. als Neubau und 

Erweiterung auf vier Fahrstreifen ein. Diese Feststellung des Bedarfs ist für die Planfeststellung 

nach § 17 FStrG verbindlich. Sie berechtigt die Planung aber nicht dazu, von der Prüfung einer 

Nullvariante abzusehen. Dies erfordert vor allem die Prüfung entgegenstehender unüberwindlicher 

Belange. 

 

Die gutachterlichen Untersuchungen und weiteren Prüfungen dieses Verfahrens, namentlich die 

Verkehrsuntersuchung, die UVS, die landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse und auch die 

Variantenprüfungen in diesem Abschnitt haben keine unüberwindbaren Hindernisse für die 

gewählte Ausbauvariante ergeben. Vor allem liegen keine unüberwindbaren Eingriffe etwa in 

Naturschutz- oder Natura-2000-Gebiete vor. Private Betroffenheiten durch die notwendigen 

Flächeninanspruchnahmen (Eigentum) oder in sonstigen Rechten können angemessen und ohne 

verbleibende Existenzgefährdungen ausgeglichen werden. 
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Auch das Straßenbauvorhaben selbst ist nicht auf andere Weise realisierbar, etwa durch einen 

Ausbau paralleler Verkehrswege. Umwege, schwierige städtische Trassierungen (z. B. in 

Oldenburg) und mangelnde Weiterführungen (z. B. in die Niederlande) ermöglichen keine 

Verkehrsverlagerungen auf die B 401, die B 214 oder sogar die zukünftige Küstenautobahn, so 

dass auf den Ausbau der E 233 in direkter Verbindung zwischen Bremen und der Niederländischen 

Randstad nicht verzichtet werden kann. Ebenso sind Verkehrsverlagerungen auf andere 

Verkehrsträger wegen des Fehlens einer parallelen Bahnstrecke, wegen ohnehin bestehender 

Überlastung der vorhandenen Bahnstrecke Bremen-Osnabrück und wegen fehlender 

Weiterführung des Küstenkanals in westliche Richtung nicht denkbar. Außerdem würde damit den 

großräumigen Zielsetzungen sowohl des Fernstraßenausbaugesetzes als auch der 

transeuropäischen (TEN) Verkehrsverbindungen widersprochen. 

 

Die Nullvariante wird deshalb nicht weiterverfolgt. 

 

Null+-Variante:  

Die Null+-Variante berücksichtigt den dreistreifigen Ausbau (2+1 Verkehr) auf der Trasse der 

vorhandenen E 233 und den Bau der noch fehlenden Ortsumgehung Haselünne ï Eltern. 

Wesentliche Voraussetzung für die Umsetzbarkeit dieser Lösung ist der Nachweis der 

Leistungsfähigkeit. Eine ausreichende Leistungsfähigkeit ist bei einer Qualitätsstufe A bis D 

gegeben. Die VWU 2010 weist im Ergebnis durchweg Qualitätsstufen E und F aus. Lediglich in 

einem Bereich wird die Qualitätsstufe D erreicht. Im Ergebnis kann somit nur mit einem 

vierstreifigen Ausbau der E 233 ein leistungsfähiger und verkehrssicherer Verkehrsablauf 

gewährleitet werden. 

 

Es wird unter Berücksichtigung standardisierter und für den Verkehrsteilnehmer wieder-

erkennbarer Straßentypen einheitlich ein vierstreifiger Ausbau auf der Gesamtstrecke geplant. 

 

 

3.3 Methodische Vorgehensweise 

 

Im Rahmen des planerischen Ermessens (Gestaltungsfreiheit) müssen die konkurrierenden 

Ansprüche an ein Straßenbauvorhaben gegeneinander und untereinander abgewogen werden. Die 

Grundlage für die Abwägung zwischen den öffentlichen und privaten Belangen bilden Varianten. 

Öffentliche Belange, die im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden können, sind zu 
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beachten. Der Abwägungsprozess erfolgt in Form eines Variantenvergleiches, dessen Ergebnis die 

beste Variante unter Berücksichtigung der im Abwägungsprozess gesetzten Parameter ist.  

 

Bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials müssen alle ernsthaft in Betracht 

kommenden Varianten berücksichtigt werden und mit der ihnen zukommenden Bedeutung in die 

vergleichende Prüfung der von den möglichen Varianten jeweils berührten öffentlichen und 

privaten Belange eingehen (BVerwG 9 A 13.09 vom 24.11.2010). Dabei darf jedoch kein Belang 

von vornherein Vorrang gegenüber anderen Belangen beanspruchen. 

 

Um den Planungsprozess nachvollziehbar zu gestalten, ist der Variantenvergleich umfänglich zu 

begründen und zu dokumentieren. Zur Dokumentation sind die wesentlichen Gründe, die zu der 

Wahl der Vorzugsvariante geführt haben, festzuhalten. Diese Darstellung erfolgt nachfolgend 

unter Bezug auf die umfänglichen vorgelagerten Planungsaktivitäten. 

 

Grundlage des Variantenvergleichs sind die für die Straßenplanung geltenden Regelwerke, wie die 

ĂRichtlinie zum Planungsprozess und f¿r die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im 

StraÇenbauñ (RE 2012) sowie ï im vorliegenden Fall ï die ĂRichtlinie für die Anlage von 

Autobahnenñ (RAA 2008). 

 

Gemäß den Grundsätzen der RAA 2008 soll unter Wahrung des erforderlichen Entwurfsstandards 

für Autobahnen und autobahnähnliche Straßen das Umfeld geschont und Ressourcen so gering 

wie möglich in Anspruch genommen werden. Die Ermittlung der Linienführung der Trasse und 

Ausbildung der Anschlussstellen hat unter Berücksichtigung eines sicheren und 

funktionsgerechten Verkehrsablaufes, der Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen, der 

Begrenzung der Ressourcen und der Wirkung auf Siedlungsräume zu erfolgen. 

 

Bildung der Vergleichsabschnitte (VGA)  

In der Vorplanung zum PA 1 erfolgte zunächst eine Unterteilung in drei Vergleichsabschnitte 

(VGA). Die Abschnittsgrenzen wurden in der Vorplanung so festgelegt, dass zu Beginn 

erkennbare Zwangspunkte mit ihren Auswirkungen auf die Ausbauseite bestmöglich 

berücksichtigt werden konnte. In der weiteren Bearbeitung hat sich gezeigt, dass eine weitere 

Unterteilung an der FFH-Gebietsgrenze zur besseren Verdeutlichung der Unterschiede und der 

maßgebenden Aspekte zur Variantenwal beiträgt. Daher werden die VGA 2 und 3 jeweils noch 

einmal unterteilt, so dass nachfolgend fünf VGA betrachtet werden:  
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- VGA 1:  Bauanfang (BA) PA 1 bis westlich K 225, 

- VGA 2A:  westlich K 225 bis östlich L 48/FFH-Gebiet 

- VGA 2B:  östlich L 48/FFH-Gebiet bis östliche Ems 

- VGA 3A:  östlich Ems bis K 247/FFH-Gebiet und 

- VGA 3B:  K 247/FFH-Gebiet bis Bauende (BE) PA 1. 

 

 

Abbildung 11: Übersicht der Vergleichsabschnitte (VGA) im PA1 

 

Innerhalb dieser Vergleichsabschnitte (VGA) werden Varianten mit einem Ausbau nach Norden 

oder Süden betrachtet.  

 

Bewertungsfelder und (Bewertungs-) Kriterien  

Sämtliche Kriterien, die unterschiedliche Ergebnisse ausweisen und somit für die Bewertung der 

Varianten von Belang sind, werden im Variantenvergleich über folgende sechs Bewertungsfelder 

abgebildet: 

- Verkehr/Straßenentwurf 

- Kosten 

- Land- und Forstwirtschaft 

- Umwelt 

- Schutzgut Mensch 

- Städtebauliche Wirkungen 

 

Darauf aufbauend werden die Varianten in einer Gesamtabwägung über alle Belange hinweg 

beurteilt. 

VGA 1 VGA 2A 
VGA 2B 

VGA 3A 

VGA 3B 
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Jedes Bewertungsfeld setzt sich ggf. aus mehreren Bewertungskriterien und Unterkriterien 

zusammen. Generell werden alle Bewertungsfelder und Kriterien im Vergleich der Varianten 

genannt, um zu dokumentieren ob und wenn ja in welcher Form sich Unterschiede ergeben.  

 

Folgende Kriterien wurden in den Bewertungsfeldern betrachtet: 

Bewertungsfeld  Bewertungskriterien  

Verkehr / Straßenentwurf 

 

¶ Streckenlänge 

¶ Trassierung E 233/ Richtlinienkonformität  

¶ Sichtverhältnisse/ Verkehrssicherheit 

¶ Fahrbahnentwässerung 

¶ Bauablauf/ Bauzeit 

¶ Leistungsfähigkeit 

¶ Anschluss an benachbarte Abschnitte 

¶ Erforderliche Verlegungen im nachgeordneten Straßennetz 

Kosten ¶ Bau- und Entschädigungskosten  

Land- und Forstwirtschaft ¶ Landwirtschaft (Flächeninanspruchnahme)  

¶ Forstwirtschaft (Flächeninanspruchnahme) 

Umwelt  ¶ Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt  

(Unterkriterien Biotoptypen, Artenschutz)  

¶ Boden und Fläche (Flächeninanspruchnahme)  

¶ Wasser (Oberflächengewässer und Grundwasser)  

¶ Klima und Luft 

¶ Landschaft (Landschaftsbild)  

¶ Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

¶ Schutzgebiete  

Schutzgut Mensch ¶ Lärmimmissionen 

¶ Gesundheitsgefährdung 

¶ Rückbau von Gebäuden  

Städtebauliche Wirkungen   ¶ Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung  

(Flächeninanspruchnahme)  

 

Die für die Kriterien vergebenen positiven (++ oder +), negativen (- oder --) oder neutralen (o) 

Bewertungen fließen in die Beurteilung des Bewertungsfeldes bzw. in die Gesamtbeurteilung mit 

der Rangbildung ein. Der Durchschnittswert aus den Summen der Kriterien bzw. 

Bewertungsfeldern, die Unterschiede aufweisen, liefert die Rangfolge für das Bewertungsfeld 

bzw. die Gesamtbewertung. Die Variante mit der besten Bewertung wird als Rang 1 ausgewiesen 

und stellt die ermittelte Vorzugsvariante dar.  

Der Variantenvergleich besteht ausschließlich zwischen Varianten unterschiedlicher 

Ausbaurichtung, die in Länge, Flächeninanspruchnahme und betriebsbedingter Wirkungen nahezu 

identisch sind. Im Kapitel zur Beurteilung der jeweiligen Varianten werden weitere Aussagen zu 

ihrer Wirkung auf den Klimawandel anhand der in Anspruch genommenen forstwirtschaftlichen 

Fläche getroffen.  



E 233 (B 402/ 213/ 72)  Seite 47 
PA 1: AS Meppen (A 31) ï Meppen (B 70) 
- Feststellungsentwurf - 

   

   

3.4 VGA 1 ï Bauanfang bis westlich K 225 

 

Der VGA 1 beginnt auf der bereits zweibahnig ausgebauten E 233 ca. 800 m westlich der A 31 

(Bau-km 100+000). Im Abschnitt bis östlich des Wesuweer Schloots (ca. Bau-km 101+600) wird 

die Linienführung im Grund- und Aufriss durch folgende Zwangspunkte (s. auch Abbildung 12) 

bestimmt: 

 

1. vorhandene Trassierung der bereits ausgebauten E 233 in westlicher Fortführung  

(Lage- und Höhenzwangspunkt), 

2. Wilddurchlass bei Station 100+565 (Höhenzwangspunkt), 

3. Kreuzung der A 31 bei Station 100+994 (Höhenzwangspunkt), 

4. Nutzung des vorhandenen Bauwerkes im Zuge der E 233 über die A 31 (Lage- und 

Höhenzwangspunkt), 

5. NSG Versener Heidesee und Wesuweer Moor (Lagezwangspunkt nördlich), 

6. Gewerbegebiet Euro-Industriepark Versen (Lagezwangspunkt südlich), 

7. Wesuweer Schloot bei Station 101+481 (Höhenzwangspunkt), 

 

 
Abbildung 12: Auszug auf Zwangspunktekarte für VGA 1 (Kartengrundlage: Geofachdaten LGN @ 2017) 

 

Maßgebend im VGA 1 sind die Verknüpfung mit der A 31 und die nördlich gelegenen 

Naturschutzgebiete.  
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3.4.1 Beschreibung der untersuchten Varianten 

 

Nördliche Verbreiterung 

Bei einer nördlichen Verbreiterung (s. Abbildung 13) wird die westlich anschließende ca. 1 km 

lange Gerade des bereits ausgebauten Abschnittes der E 233 aufgenommen. Die Gerade wird auf 

2,4 km verlängert. Diese Länge liegt 400 m über dem empfohlenen Maximum. Da die bereits 

ausgebaute E 233 westlich der A 31 mit einer Mittelstreifenbreite von 3,0 m ausgeführt wurde 

(RQ 26), ist zwischen Bau-km 100+000 bis 100+632 eine Verbreiterung des Mittelstreifens 

erforderlich. Dies ist auch durch die Nutzung des vorhandenen Bauwerks über die A 31 für die 

südliche Richtungsfahrbahn mitbestimmt (Kappenbreite). Eine Änderung der vorhandenen 

Höhensituation der E 233 ist westlich der A 31 erforderlich, da durch die notwendige 

Verschiebung des Wilddurchlasses hier die Dammhöhe vergrößert werden muss. Ansonsten ist die 

Lage in einer Kuppe prägend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: VGA 1 - Verbreiterung nach Norden (Ausschnitt) 
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Südliche Verbreiterung 

Bei einer südlichen Verbreiterung (s. Abbildung 14) wird die bestehende Gerade des bereits 

ausgebauten Abschnittes der E 233 mit einem Rechtsbogen verlassen und schwenkt mit einem 

anschließenden Linksbogen wieder in Parallellage zum bestehenden Bauwerk E 233/A 31. Die 

maximale Länge der Geraden von 2.000 m wird nicht überschritten, die beiden Radien R = 9.293 

und R = 9.425 m haben eine ausreichende Bogenlänge für Flachbögen (> 300 m). Im Bereich der 

beiden Bögen wird die erforderliche Mittelstreifenverbreiterung angeordnet. Analog der 

nördlichen Verbreiterung ist eine Änderung der vorhandenen Höhensituation der E 233 westlich 

der A 31 vorgesehen (Verschiebung Wilddurchlass). 

 
Abbildung 14: VGA 1 - Verbreiterung nach Süden (Ausschnitt) 

 

 

3.4.2 Beurteilung der Varianten 

 

Die Varianten in VGA 1 werden anhand der in Kap. 3.3 dargestellten Bewertungsfelder und 

Kriterien beurteilt.  

 

 

3.4.2.1 Verkehr/Straßenentwurf 

 

Hinsichtlich der Streckenlänge, der Sichtverhältnisse/ Verkehrssicherheit, der 

Fahrbahnentwässerung, Bauablauf/ Bauzeit, der Leistungsfähigkeit und der erforderlichen 

Verlegungen im nachgeordneten Straßennetz unterscheiden sich die Varianten mit 

unterschiedlicher Ausbauseite nicht voneinander. 
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Die Streckenlänge ist gleich. Bezüglich der Trassierung E 233/Richtlinienkonformität hat die 

Variante Nord Nachteile wegen der Überschreitung der maximalen Länge der Geraden von 400 m 

(Lmax = 2.000 m). Durch die gestreckte Trassierung mit der Kuppe im Aufriss bei beiden Varianten 

sind die Sichtverhältnisse vergleichbar. Bezüglich der Verkehrssicherheit ergeben sich trotz der 

geringen Überschreitung keine Nachteile. 

 

Die Fahrbahnentwässerung erfolgt bei beiden Varianten im Westen über die Dammschulter, bevor 

das Sägezahnprofil wegen der Nutzung des vorhandenen Bauwerkes über die A 31 als nördliche 

Richtungsfahrbahn hergestellt wird. 

 

Bezüglich des Kriteriums Bauablauf/ Bauzeit ergeben sich keine Unterschiede, da sowohl für die 

südliche als auch die nördliche Verbreiterung die gleichen Verkehrsführungsphasen ï 

insbesondere für die AS 01 ï erforderlich sind. Auch hinsichtlich des Kriteriums 

Leistungsfähigkeit ergeben sich keine Unterschiede, da sowohl der Knotenpunkt als auch die freie 

Strecke mit vergleichbaren Parametern ausgestattet werden. 

 

Im nachgeordneten Straßennetz sind bei beiden Varianten keine Straßenänderungen erforderlich. 

Die Anpassung von Wirtschaftswegen erfolgt in gleichem Umfang bei den beiden Varianten. 

Bezogen auf den Anschluss an benachbarte Abschnitte bestehen leichte Vorteile für eine südliche 

Verbreiterung im Bereich der Querung der A 31 wegen der günstigeren 

Mittelstreifenverbreiterung die ohne eigenständige Verziehung in der Bogenfolge vorgenommen 

wird. 

 

Kriterien  nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Streckenlänge gleichrangig 

Trassierung E 233/  

Richtlinienkonformität  

o + 

Sichtverhältnisse/  

Verkehrssicherheit 

gleichrangig 

Fahrbahnentwässerung gleichrangig 

Bauablauf/ Bauzeit gleichrangig 

Leistungsfähigkeit gleichrangig 

Anschluss an benachbarte 

Abschnitte 

o + 

Erforderliche Verlegungen im 

nachgeordneten Straßennetz  

gleichrangig  

Verkehr/ Straßenentwurf: Rang 2 1 
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3.4.2.2 Kosten 

 

Beim Bewertungsfeld Kosten wird ausschließlich das Kriterium der Bau- und 

Entschädigungskosten betrachtet.  

 

Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit konnten zwischen einer südlichen und einer nördlichen 

Verbreiterung keine Unterschiede ermittelt werden so dass das Bewertungsfeld in der 

Gesamtabwägung entfällt.  

 

Kriterien  nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Bau- und Entschädigungskosten  gleichrangig 

Kosten: Rang gleichrangig 

 

 

3.4.2.3 Land- und Forstwirtschaft 

 

Im Bewertungsfeld Land- und Forstwirtschaft werden jeweils die Inanspruchnahmen land- und 

forstwirtschaftlicher Flächen einander gegenübergestellt. Landwirtschaftliche Flächen werden im 

VGA 1 ausschließlich östlich der A 31 in Anspruch genommen. Im Vergleich der Varianten 

untereinander ergeben sich keine entscheidungsrelevanten Unterschiede ï beide Varianten 

nehmen etwa 0,2 ha landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch. Hinsichtlich der 

Flächenerreichbarkeit und einer Zerschneidung von landwirtschaftlichen Flächen ergeben sich für 

die untersuchten Varianten keine Unterschiede. 

 

Bei den forstlichen Belangen sind ebenfalls keine Unterschiede zwischen den Varianten 

festzustellen (Inanspruchnahme Variante Nord 3,1 ha zu Variante Süd 3,2 ha).  

 

Kriterien  nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Flächeninanspruchnahme  

Landwirtschaft 
gleichrangig 

Flächeninanspruchnahme  

Forstwirtschaft  
gleichrangig 

Land- und Forstwirtschaft : Rang gleichrangig 
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3.4.2.4 Umwelt 

 

Innerhalb der Kriterien Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft ergeben sich zwischen der 

nördlichen und südlichen Ausbaurichtung keine entscheidungserheblichen Unterschiede. Das 

Kriterium Kulturelles Erbe ist im Vergleichsabschnitt nicht betroffen. Baubedingte Wirkfaktoren, 

die über anlage- und betriebsbedingte Wirkungen hinausgehen, sind für alle Varianten 

vergleichbar und bedürfen daher im Zuge der Variantenuntersuchung keiner Berücksichtigung.   

 

Boden und Fläche  

Mit der Realisierung der beiden Ausbauvarianten ist keine Überbauung von Bodenstandorten 

besonderer Bedeutung verbunden. Die Flächeninanspruchnahme insgesamt ist für beide Varianten 

mit 14,5 ha (Nordvariante) bzw. 14,6 ha (Südvariante) gleich. Ein leichter Vorteil ergibt sich aus 

der Summe der Neuversiegelung für den nördlichen Ausbau (3,7 ha) gegenüber dem südlichen 

Ausbau (4,1 ha).  

 

Wasser  

Die nördliche und südliche Ausbauvariante quert gleichermaßen den Wesuweer Schloot und 

unterführen diesen mit einem ausreichend dimensionierten Querungsbauwerk. Eingriffe in andere 

Oberflächengewässer sind bei beiden Varianten nicht gegeben. Hinsichtlich der Auswirkungen auf 

das Grundwasser unterscheiden sich beide Varianten aufgrund einer ähnlich großen 

Flächeninanspruchnahme nicht.  

 

Klima und Luft  

Für die Schutzgüter Klima und Luft gibt es aufgrund der nur kleinräumig auseinander liegenden 

Varianten keine Unterschiede. Der Verlust klimarelevanter Biotopstrukturen in Form von Wald 

beträgt 3,1 ha bzw. 3,2 ha. Zwischen den Varianten ist kein erheblicher Unterschied bezüglich der 

Wirkung auf den globalen Klimawandel festzustellen. 

 

Landschaft 

Das Landschaftsbild hat im Bereich des VGA 1 eine allgemeine Bedeutung. Unterschiede 

zwischen den Varianten auf das Landschaftsbild sind aufgrund der kleinräumig auseinander 

liegenden Varianten nicht feststellbar.   
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Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt  

Biotoptypen 

Die nördliche und die südliche Ausbaurichtung sind in ihrer Länge und Ausbaubreite und somit in 

der Flächeninanspruchnahme und dem Versiegelungsgrad identisch. Im Hinblick auf die 

Wertigkeit der Biotoptypen (Biotoptypen besonderer Bedeutung = Wertstufen 4 + 5) ergeben sich 

leichte Vorteile für die nördliche Ausbaurichtung (3,5 ha) gegenüber der südlichen 

Ausbaurichtung (3,7 ha).   

 

Artenschutz 

Bei der Artengruppe Fledermäuse sind die vorhandenen Flugrouten sowie Jagdgebiete westlich 

und östlich der Anschlussstelle Meppen durch beide Ausbaurichtungen gleichermaßen 

beeinträchtigt. Essenzielle Jagdgebiete sind bei beiden Varianten nicht betroffen. 

Vermeidungsmaßnahmen an Unterführungen sind für beide Ausbaurichtungen gleichermaßen 

wirksam.  

 

Die Brutvögel sind durch beide Ausbaurichtungen etwa gleichermaßen betroffen. Bei der 

nördlichen Ausbaurichtung wird tendenziell mehr Lebensraum für Gehölzbrüter überbaut, bei 

einer südlichen Ausbaurichtung sind dagegen tendenziell mehr Lebensräume von Offenlandarten 

betroffen. Bei beiden Ausbaurichtungen ist ein Revier des Baumpiepers durch das Bauvorhaben 

beeinträchtigt.  

 

Im Zuge der Kartierungen zur Planung des Ausbaus der E 233 PA 1 wurden für den hier 

gegenständlichen VGA 1 keine artenschutzrechtlich relevanten Vertreter der Anhang IV-Arten 

aus den Artengruppen der Reptilien (hier: Zauneidechse, Lacerta agilis) oder der Weichtiere (hier: 

Bachmuschel, Unio crassus) festgestellt. 

 

Beide Varianten umfassen die Beeinträchtigung von Gewässer / Landlebensraum des Moorfroschs 

(Rana arvalis). Der nördliche Ausbau beinhaltet insgesamt eine größere dauerhafte 

Inanspruchnahme dieser Flächen als die südliche Vergleichsvariante. 

Im Hinblick auf das Kriterium Artenschutz ergeben sich aufgrund der größeren dauerhaften 

Inanspruchnahme von Lebensräumen des Moorfrosches leichte Nachteile für die nördliche 

Variante. Das Eintreten von Verbotstatbeständen kann bei jeder Ausbaurichtung durch 

Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gleichermaßen verhindert werden.  
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Die Bauwerke, die eine ökologische Durchgängigkeit für Mittel- und Großsäuger, wie bspw. den 

Wolf gewährleisten, sind für beide Ausbaurichtungen gleichermaßen wirksam. 

 

Bei den Biotoptypten hat die nördliche Variante leichte Vorteile und bei der Beeinträchtigung von 

Gewässer/Landlebensraum des Moorfroschs hat die südliche Variante leichte Vorteile. Bei allen 

weiteren Unterkriterien gibt es keine Unterschiede, so dass das Kriterium Tiere, Pflanzen, 

Biologische Vielfalt gleichrangig zu bewerten ist.  

 

Schutzgebiete  

Mit der Nordvariante werden 3,3 ha Fläche der Naturschutzgebiete Versener Heidesee und 

Wesuweer Moor in Anspruch genommen, mit der Südvariante 2,3 ha. Somit hat die Südvariante 

einen deutlichen Vorteil gegenüber der Nordvariante, da mit ihr die größtmögliche Schonung der 

Naturschutzgebiete möglich ist.  

 

Kriterium  nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Tiere, Pflanzen, biol. Vielfalt  gleichrangig 

Boden und Fläche + o 

Wasser gleichrangig 

Klima / Luft gleichrangig 

Landschaft gleichrangig 

Kulturelles Erbe und sonst. 

Sachgüter 
gleichrangig 

Schutzgebiete  o ++ 

Umwelt: Rang 2 1 

 

Im Ergebnis ergeben sich beim Bewertungsfeld Umwelt Vorteile für den südlichen Ausbau. 

 

 

3.4.2.5 Schutzgut Mensch 

 

Bezüglich des Schutzgutes Menschen gibt es keine Betroffenheit im VGA 1, da keine 

Wohnbebauung vorhanden ist.  
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3.4.2.6 Städtebauliche Wirkungen 

 

Beim Bewertungsfeld Städtebauliche Wirkungen wird das Kriterium Siedlungs- und 

Gewerbeflächenentwicklung betrachtet. Bezüglich der durch B-Plan festgesetzten 

Gewerbeflächen im Bereich des Euro-Industrieparks werden durch die südliche Ausbaurichtung 

mehr randliche Eingriffe in zum B-Plan gehörende Gewerbeflächen (Bauverbotszone) verursacht, 

als durch die nördliche Ausbaurichtung (Nord: 0,5 ha; Süd: 1,2 ha). Eine direkte Betroffenheit von 

Gewerbebetrieben oder GE-Flächen erfolgt jedoch nicht. Es ergeben sich somit leichte Vorteile 

für die Nordvariante.  

 

Kriterium  nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Siedlungs- und 

Gewerbeflächenentwicklung  

+ o 

Städtebauliche Wirkungen: Rang 1 2 

 

 

3.4.3 Begründung der gewählten Linie 

 

Der südliche Ausbau wird im VGA 1 als gewählte Linie ausgewiesen, da sie im Ergebnis der 

Gesamtbewertung am vorteilhaftesten ist. 

 

Bei zwei Bewertungsfeldern - Umwelt sowie Verkehr/Straßenentwurf - liegen die Vorteile bei der 

Südverbreiterung. Diese fallen bei der Umwelt aufgrund der größeren Schonung der 

Naturschutzgebiete relativ deutlich aus, während bei Verkehr/Straßenentwurf die Unterschiede 

eher gering sind. Die Südverbreiterung ist ausschließlich bei den Städtebaulichen Wirkungen 

nachteilig bewertet, wobei hier die Auswirkungen auf das Gewerbegebiet sehr gering sind.  
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Bewertungsfeld nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Verkehr/Straßenentwurf 2 1 

Kosten  gleichrangig 

Land- und Forstwirtschaft gleichrangig 

Umwelt 2 1 

Mensch gleichrangig 

Städtebauliche Wirkungen  1 2 

Gesamtbewertung: Rang 2 1 

 

Das Bewertungsfeld mit der höchsten Gewichtung ist im VGA 1 das Bewertungsfeld Umwelt 

wegen des deutlich größeren Eingriffs in das Naturschutzgebiet Versener Heidesee und Wesuwer 

Moor. Hier hat die südliche Ausbaurichtung deutliche Vorteile. 

 

Die Vorteile der nördlichen Variante bei den städtebaulichen Wirkungen sind bei der 

Gesamtbewertung wegen des ohnehin nur geringfügigen Eingriffs in den B-Plan für das 

Gewerbegebiet im Bereich des Euro-Industrieparkes als sehr gering zu wichten.  

 

Die Vorteile der südlichen Ausbaurichtung beim Bewertungsfeld Verkehr sind wegen der besseren 

Trassierung und der besseren Anschlussmöglichkeit an benachbarte Abschnitte höher zu wichten 

als das Bewertungsfeld städtebauliche Wirkungen.  

 

Die südliche Ausbaurichtung wird im VGA 1 gerade unter Berücksichtigung der besonderen 

Gewichtung beim Bewertungsfeld Umwelt als Vorzugslösung ausgewiesen. 
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3.5 VGA 2A - westlich K 225 bis östlich L 48/FFH-Gebiet 

 

Der VGA 2A beginnt östlich vom Wesuweer Schloot (ca. Bau-km 101+600) und reicht bis zur 

Emsniederung (Beginn FFH-Gebiet - ca. Bau-km 105+600). Die Linienführung im Grund- und 

Aufriss wird durch folgende Zwangspunkte (s. auch Abbildung 15) bestimmt: 

 

8. K 225 bei Station 101+874 (Höhenzwangspunkt), 

9. Erweiterungen des ĂEuro-Industrieparkñ (rechtskrªftiger B-Plan; Autohof), 

10. Justizvollzugsanstalt (JVA) Meppen, 

11. Vorhandene Bebauung an der Neuversener Straße/ Tunteler Straße, 

12. Vorhandene Bebauung nördlich der E 233 (Meppener Straße Nord), 

13. Graben Nr. 320 bei Station 102+312 (Höhenzwangspunkt), 

14. Einzelgehöfte westlich und östlich der Neuversener Straße (Lagezwangspunkt), 

15. Neuversener Straße bei Station 103+009 (Höhenzwangspunkt), 

16. Gemeindestraße bei Station 104+039 (Höhenzwangspunkt), 

17. Goldbach bei Station 104+360 (Höhenzwangspunkt), 

18. Gewerbe am nordwestlichen Ortsrand von Versen (Lagezwangspunkt), 

19. Bebauung in Versen (Lagezwangspunkt), 

20. Graben Nr. 308 bei Station 105+104 (Höhenzwangspunkt), 

21. L 48 bei Station 105+170 (Höhenzwangspunkt), 

22. Abbemühlener Weg (Höhenzwangspunkt), 

 
Abbildung 15: VGA 2A mit Zwangspunkten (Kartengrundlage: Geofachdaten LGN @ 2017) 
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Maßgebend im VGA 2A sind die Bebauung Meppener Straße Nord und das Gewerbe in Versen. 

Die vorhandene Trasse der E 233 weist Mängel hinsichtlich der Radienfolge und Bogenlängen 

auf, die aus der Nutzung der ehemaligen Kreisstraße resultieren. Die Bogenfolge von Linksbogen 

ï Rechtsbogen ï Linksbogen ï Rechtsbogen auf einer Strecke von weniger als 1,5 km ist nicht mit 

dem Ausbauparameter für eine autobahnähliche Straßen vereinbar. 

 

 

3.5.1 Beschreibung der untersuchten Varianten 

 

Im VGA 2A wurden unter Berücksichtigung der vorhandenen teilweise kleinteiligen 

Lagetrassierung (K 225 bis Neuversener Straße) und der Zwangspunkte folgende Varianten 

entwickelt:  

- Süd 

- Nord 

- Nord-Nord (stärkere Abrückung nach Norden) 

- Süd-Süd     (stärkere Abrückung nach Süden) 

 

Abweichend von den anderen VGA ist auf Grund der hier vorhandenen kleinteiligen Trassierung 

eine Beibehaltung der Trassierungsparameter nicht möglich. Mit den Varianten Süd und Nord 

wurde zunächst eine möglichst konsequente Lage im bisherigen Korridor angestrebt, mit der 

überwiegenden Verbreiterung nach Süd oder Nord. Auf Grund nur schwer zu überwindender 

Hindernisse begründet in der Entwässerung (Sicherstellung der Vorflut über Versickerung) 

wurden dann die beiden Varianten Nord ï Nord und Süd ï Süd entwickelt, die durch größere 

Trassierungsparameter diese Hindernisse umgehen, aber gleichzeitig eine stärkere Abrückung in 

einzelnen Teilbereichen nach Norden bzw. Süden erfordern. 

 

Variante Süd 

Diese Variante (s. Abbildung 16) zeichnet sich durch eine bestandsnahe durchgängige 

Verbreiterung nach Süden aus. Ausgehend von der Südverbreiterung an der AS 01 (Kleeblatt mit 

der A 31) wird die Trasse relativ bestandsnah mit einem Linksbogen (R = 3.500 m), einer 

Zwischengeraden (L > 500 m), einem erneuten Linksbogen (R = 2.600 m) und einer Geraden 

geführt, um am Ende der Baustrecke in den langen Rechtsbogen in der Emsniederung 

überzugehen. 
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Abbildung 16: VGA 2A - Verbreiterung Süd (vgl. auch Anlage 3.1)  

 

Die Höhengestaltung orientiert sich wegen der bestehenden Zwangspunkte an der vorhandenen 

Bundesstraße und verläuft in sehr geringer Dammlage, fast geländegleich. Dadurch ist ein 

teilweise sehr geringer Abstand zum anstehenden Grundwasser zu beachten. Die E 233 hat kaum 

Gefälle (Längsneigung), sodass eine Änderung der Querneigung erschwert wird (abflussschwache 

Zonen und damit Gefahr von Aquaplaning). 

 

Westlich des Goldbaches ist eine Mittelstreifenentwässerung auf Grund der Radiengröße 

erforderlich. Zwischen Goldbach und L 48 ist eine Änderung der Querneigung wegen dem 

Wechsel von einem Links- auf einen Rechtsbogen erforderlich. Dies muss in einem Bereich mit 

einer sehr geringen Längsneigung erfolgen (Schrägverwindung zur Vermeidung abflussschwacher 

Zonen). 
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Verkehrsführung während der Bauzeit 

Durch die vollständige Errichtung der neuen südlichen Richtungsfahrbahn südlich der bestehenden 

Bundesstraße kann diese für den Verkehr zunächst weiter genutzt werden. Der Verkehr wird dann 

für den Bau der nördlichen Richtungsfahrbahn auf die bereits errichtete Richtungsfahrbahn 

umgelegt. Provisorien zur Verkehrsführung sind nicht erforderlich. 

 

Variante Nord 

Diese Variante (s. Abbildung 17) zeichnet sich durch eine bestandsnahe Verbreiterung nach 

Norden aus. Ausgehend von der Südverbreiterung an der AS 01 (Kleeblatt mit der A 31) wird die 

Trasse mit einem Linksbogen (R = 10.000 m) in den Bereich östlich der K 225 geführt. Der 

Wechsel auf die Nordseite kann auf Grund der vorhandenen unsteten Trassierung der E 233 und 

der Zwangspunkte erst zwischen K 225 und Neuversener Straße auf einer Länge von ca. 450 m 

vorgenommen werden. Ab hier erfolgt eine sehr am Bestand orientierte Trassierung mit einer 

Zwischengeraden (L = 450 m), einem erneuten Linksbogen (R = 2.800 m) und einer Geraden, um 

am Ende der Baustrecke in den langen Rechtsbogen in der Emsniederung überzugehen. 

 

 
Abbildung 17: VGA 2A - Verbreiterung Nord (vgl. auch Anlage 3.2) 
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Die Höhengestaltung orientiert sich wegen der bestehenden Zwangspunkte an der vorhandenen 

Bundesstraße und verläuft in sehr geringer Dammlage, fast geländegleich. Dadurch ist ein 

teilweise sehr geringer Abstand zum anstehenden Grundwasser zu beachten. Die E 233 hat kaum 

Gefälle (Längsneigung), sodass eine Änderung der Querneigung erschwert wird (abflussschwache 

Zonen und damit Gefahr von Aquaplaning). 

 

Westlich des Goldbaches ist eine Mittelstreifenentwässerung auf Grund der Radiengröße 

erforderlich. Zwischen Goldbach und L 48 ist eine Änderung der Querneigung wegen dem 

Wechsel von einem Links- auf einen Rechtsbogen erforderlich. Dies muss in einem Bereich mit 

einer sehr geringen Längsneigung erfolgen (Schrägverwindung zur Vermeidung abflussschwacher 

Zonen). 

 

Verkehrsführung während der Bauzeit 

Durch die über weite Strecken vollständige Errichtung der neuen nördlichen Richtungsfahrbahn 

nördlich der bestehenden Bundesstraße kann diese für den Verkehr zunächst weiter genutzt 

werden. Nur im Bereich östlich der K 225 und im Bereich westlich der L 48 sind zwei Provisorien 

wegen des notwendigen Seitenwechsels erforderlich. Der Verkehr wird dann für den Bau der 

südlichen Richtungsfahrbahn auf die bereits errichtete Richtungsfahrbahn umgelegt. 

 

Variante Nord-Nord 

Diese Variante (s. Abbildung 18) zeichnet sich durch eine Verbreiterung nach Norden mit etwas 

stärkerer Abrückung im Bereich Neuversener Straße aus. Ausgehend von der Südverbreiterung an 

der AS 01 (Kleeblatt mit der A 31) wird die Trasse mit einem Linksbogen (R = 4.500 m) in den 

Bereich östlich der K 225 geführt. Innerhalb des Bogens erfolgt der Wechsel auf relativ kurzer 

Strecke (ca. 350 m) auf die Nordseite. Hier liegt die Trasse in einer Geraden (ca. 1 km lang), 

überplant 2 Hofstellen und wird östlich der Neuversener Straße mit einem erneuten Linksbogen 

(R = 4.000 m) über den Goldbach geführt. Die Trasse ist so angelegt, dass die derzeitige 

Bundesstraße in diesem Bereich durch die neue nördliche Richtungsfahrbahn nicht überbaut wird. 

Mit einer Geraden wird der erforderliche Wechsel der Trasse auf die Südseite vollzogen (Länge 

ca. 450 m), um am Ende der Baustrecke in den langen Rechtsbogen in der Emsniederung 

überzugehen. 
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Abbildung 18: VGA 2A - Verbreiterung Nord ï Nord (vgl. auch Anlage 3.3) 

 

Die Höhengestaltung orientiert sich wegen der bestehenden Zwangspunkte an der vorhandenen 

Bundesstraße und verläuft in sehr geringer Dammlage, fast geländegleich. Dadurch ist ein 

teilweise sehr geringer Abstand zum anstehenden Grundwasser zu beachten. 

 

Verkehrsführung während der Bauzeit 

Durch die über weite Strecken vollständige Errichtung der neuen nördlichen Richtungsfahrbahn 

nördlich der bestehenden Bundesstraße kann diese für den Verkehr zunächst weiter genutzt 

werden. Nur im Bereich K 225 und im Bereich westlich der L 48 sind 2 Provisorien wegen des 

notwendigen Seitenwechsels erforderlich. Der Verkehr wird dann für den Bau der südlichen 

Richtungsfahrbahn auf die bereits errichtete Richtungsfahrbahn umgelegt. 

 

Variante Süd-Süd 

Diese Variante (s. Abbildung 19) zeichnet sich durch eine Verbreiterung nach Süden mit etwas 

stärkerer Abrückung im Bereich Neuversener Straße sowie einen Wechsel auf die Nordseite im 

Bereich Goldbach aus.  
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Der Wechsel auf die Nordseite im Bereich Goldbach wurde erforderlich, da ansonsten in nicht zu 

vertretendem Umfang in Gewerbeflächen in Versen eingegriffen würde. So könnte nach 

derzeitigem Kenntnisstand eine Existenzgefährdung eines Gewerbetreibenden in Folge der 

notwendigen Flächeninanspruchnahme (gewerblich genutzte Unterstellfläche für Motorräder und 

fehlende Entwicklungsmöglichkeit) für die Trasse nicht ausgeschlossen werden.  

 

Ausgehend von der Südverbreiterung an der AS 01 (Kleeblatt mit der A 31) wird die Trasse mit 

einem Linksbogen (R = 7.000 m) in den Bereich östlich der K 225 geführt. Die Trasse wird auch 

hier mit einer Geraden (ca. 0,8 km lang) und einem erneuten Linksbogen (R = 4.000 m) nach 

Osten geführt. Bis zur Neuversener Straße wurde die Trasse so angeordnet, dass die neue südliche 

Richtungsfahrbahn vollständig neben der vorhandenen E 233 liegt. 

 

Östlich der Neuversener Straße wurde die Trasse so gelegt, dass im Bereich Goldbach eine 

Verbreiterung nach Norden erfolgt. So kann während der Bauzeit der neuen Brücke für die 

nördliche Richtungsfahrbahn die vorhandene Brücke über den Goldbach weiter genutzt werden. 

Östlich des Goldbachs schwenkt die Trasse mit einer Geraden wieder auf die Südseite der 

bestehenden E 233 (VGA 2B). Am Ende der Baustrecke geht auch diese Variante in den langen 

Rechtsbogen in der Emsniederung über. 

 

Anstelle der in der Vorplanung vorgesehenen Unterführung der Meppener Straße ï Nord ist im 

Feststellungsentwurf die bituminöse Befestigung des vorhandenen Sandweges zwischen der 

Meppener Straße Nord und der Straße Am Friedhof geplant. 
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Abbildung 19: VGA 2A - Verbreitung Süd ï Süd (vgl. auch Anlage 3.4) 

 

Auf der freien Strecke ergeben sich notwendige Provisorien auf Längen von 500 m und 350 m. 

Die Höhengestaltung orientiert sich wegen der bestehenden Zwangspunkte an der vorhandenen 

Bundesstraße und verläuft in sehr geringer Dammlage, fast geländegleich. Dadurch ist ein 

teilweise sehr geringer Abstand zum anstehenden Grundwasser zu beachten.  

 

Verkehrsführung während der Bauzeit 

Durch die über weite Strecken vollständige Errichtung der neuen südlichen Richtungsfahrbahn 

südlich der bestehenden Bundesstraße kann diese für den Verkehr zunächst weiter genutzt werden. 

Westlich und östlich des Goldbachs sind jedoch Provisorien wegen des notwendigen 

Seitenwechsels erforderlich. Der Verkehr wird dann für den Bau der nördlichen 

Richtungsfahrbahn auf die bereits errichtete Richtungsfahrbahn umgelegt. 
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3.5.2 Beurteilung der Varianten 

 

Vorangestellte Untersuchung der Varianten Nord und Süd 

Bei den Varianten Süd und Nord hat sich frühzeitig gezeigt, dass diese deutliche Nachteile 

aufweisen und im Gegenzug keine erkennbaren Vorteile gegenüber Nord-Nord bzw. Süd-Süd 

besitzen. Daher werden in einem Vorvergleich diese beiden Varianten beurteilt.  

 

Die Varianten Süd und Nord weisen auf Grund der sehr bestandsnahen Trassierung im VGA 2A 

Radien von R = 2.800 m bzw. 2.600 m auf. Damit kann das bevorzugte Dachprofil mit 

Entwässerung über Bankette und Böschungen über längere Abschnitte nicht zur Anwendung 

gebracht werden, da erst ab einer Radiengröße von größer R = 4.000 m eine negative Querneigung 

(Querneigung nach außen über die Böschungsschulter) zulässig ist. Die Trassierung bedingt bei 

diesen beiden Varianten die Anordnung einer Mittelstreifenentwässerung.  

 

Da ein Planungsgrundsatz auch die Beibehaltung der derzeitigen Höhenverhältnisse war, wurden 

diese beiden Varianten ebenfalls geländenah entwickelt. In Verbindung mit der nun notwendigen 

Mittelstreifenentwässerung entstehen nicht kompensierbare Defizite. Die 

Mittelstreifenentwässerung liegt so tief, dass bei Beachtung des sehr hoch anstehenden 

Grundwassers und der geforderten Schutzabstände ohne ein Pumpwerk keine Behandlung und 

Ableitung des gefassten Niederschlagswassers möglich wäre.  

 

Diese Ausbildung der Entwässerung widerspricht dem Grundsatz einer möglichst breitflächigen 

Versickerung und ist darüber hinaus insbesondere unter Beachtung der Betriebskosten 

unwirtschaftlich sowie störanfällig. Daher wäre eine Änderung der Höhenlage der E 233 

vorzunehmen. Die Mittelstreifenentwässerung könnte dann wie in der Emsniederung über 

Querschläge nach außen geführt werden. Durch die notwendige Querung der Neuversener Straße 

ist jedoch eine Anhebung um ca. 3 m nicht möglich, da dann die Dämme für die zu überführende 

StraÇe zu hoch w¿rden. Daher bliebe nur ein ĂUmdrehenñ der jetzigen Situation, das heiÇt 

Unterführung Neuversener Straße auf Geländeniveau und 6 m hohe Dammlage der E 233. 

 

Damit verbunden wären u. a. folgende Auswirkungen: 

- Anhebung der E 233 um ca. 6 m auf einer Länge von ca. 1,8 km 

- zusätzlicher Massenbedarf von ca. 400.000 m3 bei einem bereits jetzt schon zu erwartenden 

Defizit von 1,13 Mio. m3 
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- erhöhter Flächenbedarf von ca. 20.000 m2 

- erhöhte Aufwendungen für die Verkehrsführung 

- ggf. notwendige Lärmschutzanlagen nicht als Wall möglich auf Grund der Dammlage 

Daher wurde auf eine Untersuchung der Varianten Nord und Süd in Hochlage verzichtet.  

 

Fazit: 

Weder die aufgetragene Lösung mit geländegleicher Lage noch eine Lösung mit einer deutlichen 

Dammlage der E 233 sind geeignet, die Projektziele mit vertretbarem Aufwand zu erreichen. Da 

andere Varianten existieren, die den Projekterfolg erwarten lassen, werden die Varianten Nord und 

Süd aufgrund der erheblichen Nachteile nicht vertiefender untersucht und frühzeitig 

ausgeschlossen. 

 

Vertiefende Untersuchung der Varianten Nord-Nord und Süd-Süd 

Die bestehenden Unterschiede der beiden Varianten Nord-Nord und Süd-Süd werden nachfolgend 

für die einzelnen Bewertungsfelder vertiefender betrachtet und einander gegenübergestellt. 

 

 

3.5.2.1 Verkehr/Straßenentwurf 

 

Beim Bewertungsfeld Verkehr/Straßenentwurf gibt es bei keinem der unter Kap.3.3 aufgeführten 

Kriterien Unterschiede. Selbst beim Anschluss an die benachbarten Abschnitte entstehen keine 

Unterschiede, da beim nördlichen Ausbau die Wechsel von Süd (VGA 1) nach Süd (VGA 2B) am 

Beginn und Ende des VGA 2A erfolgen, während bei dem südlichen Ausbau dies beidseitig des 

Goldbachs eingeordnet ist. 
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Kriterien  Variante Nord-Nord Variante Süd-Süd 

Streckenlänge gleichrangig 

Trassierung E 233/  

Richtlinienkonformität  

gleichrangig 

Sichtverhältnisse/  

Verkehrssicherheit 

gleichrangig 

Fahrbahnentwässerung gleichrangig 

Bauablauf/ Bauzeit gleichrangig 

Leistungsfähigkeit gleichrangig 

Anschluss an benachbarte 

Abschnitte 

gleichrangig 

Erforderliche Verlegungen im 

nachgeordneten Straßennetz  

gleichrangig  

Verkehr/ Straßenentwurf: Rang gleichrangig 

 

 

3.5.2.2 Kosten 

 

Beim Bewertungsfeld Kosten wird ausschließlich das Kriterium der Bau- und 

Entschädigungskosten betrachtet.  

 

Bei der Variante Nord-Nord müssen zwei Gebäude abgebrochen werden. Dies ist bei der Variante 

Süd-Süd nicht notwendig. Dem gegenüber ist bei der Variante Süd-Süd der Lärmschutz teuer. 

Weiterhin ist ein vorhandener unbefestigter Weg zur Erreichbarkeit der Wohnhäuser Meppener 

Straße 36 und 38 in Asphaltbauweise zu befestigen. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit bestehen 

zwischen einer südlichen und einer nördlichen Verbreiterung nur sehr geringfügige Unterschiede, 

mit rund 110 Tú unter 1 % der Gesamtkosten. Die Varianten sind hinsichtlich der 

Wirtschaftlichkeit gleich zu bewerten.  

 

Kriterien  Variante Nord-Nord Variante Süd-Süd 

Bau- und Entschädigungskosten  gleichrangig 

Kosten: Rang gleichrangig 
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3.5.2.3 Land- und Forstwirtschaft 

 

Im Bewertungsfeld Land- und Forstwirtschaft werden jeweils die Inanspruchnahmen land- und 

forstwirtschaftlicher Flächen einander gegenübergestellt. Hinsichtlich der Flächenerreichbarkeit 

und einer Zerschneidung von landwirtschaftlichen Flächen ergeben sich für die untersuchten 

Varianten keine Unterschiede. 

 

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen führt in der Gegenüberstellung der 

Varianten Nord-Nord und Süd-Süd zu deutlichen Vorteilen für die südliche Ausbaurichtung. Mit 

der Variante Süd-Süd werden 1,8 ha landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch genommen, mit 

der nördlichen Ausbaurichtung 4,9 ha.  

 

Zusammenhängende Waldflächen sind im Bereich östlich des Goldbachs jeweils von beiden 

Varianten gleichermaßen betroffen, da sie hier nahezu deckungsgleich verlaufen. Insgesamt ist die 

Inanspruchnahme von forstwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb des VGA nahezu gleich, so 

dass sich nur leichte Vorteile in diesem Kriterium für die Variante Süd-Süd ergeben (0,7 ha bei 

der Variante Nord-Nord zu 0,5 ha bei der Variante Süd-Süd).  

 

Es ergeben sich Vorteile für eine südliche Verbreiterung.  

Kriterien  Variante Nord-Nord Variante Süd-Süd 

Flächeninanspruchnahme  

Landwirtschaft  
- ++ 

Flächeninanspruchnahme  

Forstwirtschaft 
o + 

Land- und Forstwirtschaft : Rang 2 1 

 

 

3.5.2.4 Umwelt 

 

Innerhalb der Kriterien Klima und Luft, Landschaft und Schutzgebiete ergeben sich zwischen der 

nördlichen und südlichen Ausbaurichtung keine entscheidungserheblichen Unterschiede. Das 

Kriterium Kulturelles Erbe ist im Vergleichsabschnitt nicht betroffen.  
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Baubedingte Wirkfaktoren, die über anlage- und betriebsbedingte Wirkungen hinausgehen, sind 

für alle Varianten vergleichbar und bedürfen daher im Zuge der Variantenuntersuchung keiner 

Berücksichtigung. 

 

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt  

Biotoptypen 

Die Varianten Nord-Nord und Süd-Süd sind in ihrer Länge und Ausbaubreite und somit in der 

Flächeninanspruchnahme und dem Versiegelungsgrad identisch. Unterschiede ergeben sich 

insofern aufgrund der Wertigkeit der in Anspruch genommenen Biotoptypen entlang der 

vorhandenen E 233. Mit der Realisierung der Variante Süd-Süd kommt es zu einer teilweisen 

Überbauung des Eichenwaldes südwestlich der Neuversener Straße auf einer Fläche von etwa 

0,3 ha, während die Variante Nord-Nord das Feldgehölz vollständig aussparen kann. Darüber 

hinaus werden mit der Variante Süd-Süd in größerem Maße straßenbegleitende Gehölzbestände 

sowie Stauden- und Ruderalfluren mittlerer Bedeutung überplant, als mit der Variante Nord-Nord. 

Östlich der L 48 verlaufen beide Varianten deckungsgleich, so dass hier die zu erwartenden 

Beeinträchtigungen als gleichartig einzustufen sind. Es ergeben sich daher im Unterkriterium 

Biotoptypen leichte Vorteile für die Variante Nord-Nord. 

 

Artenschutz 

Entscheidungserhebliche Unterschiede ergeben sich ausschließlich in den Artengruppen 

Fledermäuse und Brutvögel. Für die übrigen artenschutzrechtlich relevanten Arten sind beide 

Varianten gleichermaßen betroffen, da sie lagegleich ausgeführt werden (z. B. im Bereich des 

Goldbaches).  

 

Die Bauwerke, die eine ökologische Durchgängigkeit für Großsäuger, wie bspw. den Wolf 

gewährleisten, befinden sich außerhalb des VGA 2A. Der Aspekt ist in dem hier betrachteten 

Bereich daher nicht relevant. 

 

Im Zuge der Kartierungen zur Planung des Ausbaus der E 233 PA 1 wurden für den hier 

gegenständlichen VGA 2A keine artenschutzrechtlich relevanten Vertreter der Anhang IV-Arten 

aus den Artengruppen der Reptilien (hier: Zauneidechse, Lacerta agilis), der Amphibien (hier: 

Moorfrosch, Rana arvalis) oder der Weichtiere (hier: Bachmuschel, Unio crassus) festgestellt. 

Das einzige vom Biber besiedelte Gewässer, das im Bereich der Varianten im VGA 2A liegt, ist 

der Goldbach. Das Querungsbauwerk über den Goldbach wird unter Berücksichtigung der 
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Vorgaben des Merkblattes für die Anlage von Querungshilfen (M AQ 2008 und M AQ 2017, 

Entwurf Stand 26.10.2017) und der naturschutzfachlichen Wertigkeiten im Zuge des Ausbaus der 

E 233 bibergerecht ausgeführt. Zur Minimierung von Kollisionsrisiken erfolgt darüber hinaus eine 

geeignete Zäunung in Kombination mit einem Wildschutzzaun. Da der Goldbach auch potenzieller 

Ausbreitungskorridor des Fischotters ist, wurde der Querungsbereich ebenfalls fischottergerecht 

nach den Hinweisen des M AQ ausgestaltet. Da das Querungsbauwerk bei beiden Varianten in 

gleicher Weise ausgeführt wird, können keine Unterschiede zwischen den Varianten festgestellt 

werden.  

 

Moorfrösche wurden in einem Entwässerungsgraben westlich der K 225 sowie im Biotopteich am 

Goldbach nachgewiesen. Im Bereich der Inanspruchnahme durch die Varianten im VGA 2A 

befinden sich keine Gewässer mit Vorkommen des Moorfrosches oder anderer 

artenschutzrechtlich relevanter Amphibienarten, so dass sich auch im Hinblick auf Amphibien 

keine entscheidungserheblichen Unterschiede zwischen den Varianten ergeben. 

 

Im Vergleich der Varianten im VGA 2A ergeben sich Unterschiede bei der Artengruppe der 

Fledermäuse. Balzquartiere des Großen Abendseglers und der Zwergfledermaus wurden an der 

Kreisstraße K 225 festgestellt. Westlich der Neuversener Straße befinden sich zwei weitere 

Balzquartiere (ebenfalls vom Großen Abendsegler und der Zwergfledermaus). Es handelt sich 

dabei um einen Bereich mit Quartierpotenzial. In der Regel können Balzquartiere nicht genau 

lokalisiert werden, sondern es wird aufgrund des festgestellten Balzfluges auf das Vorhandensein 

eines solchen Quartieres im Umfeld geschlossen. Die Arten weichen zudem regelmäßig auch auf 

andere Balzquartiere in der Landschaft und im Siedlungsbereich aus (Quartierverbund). Der 

Bereich mit Quartierpotenzial westlich der Neuversener Straße ist durch die Variante Süd-Süd 

z. T. direkt betroffen. Winterquartiere werden durch keine der beiden Varianten überplant.  

 

Im Bereich der Varianten im VGA 2A befinden sich mehrere der im Zuge der Kartierung für den 

geplanten Ausbau der E 233 PA 1 nachgewiesenen Fledermausflugrouten (z. B. 

Grünfeldstraße/Dörgener Beeke, Goldbach). Unabhängig von der gewählten Trassenvariante 

werden im Zuge des Ausbaus des E 233 Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt, die sicherstellen, 

dass die Tiere die Trasse unterfliegen können bzw. nicht zu niedrig in den Straßenraum einfliegen. 

Im Hinblick auf eine Beeinträchtigung von Flugrouten ergeben sich somit keine 

entscheidungsrelevanten Unterschiede zwischen den Varianten im VGA 2A. 
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Im Bereich des VGA 2A befinden sich mehrere Fledermausjagdgebiete, die im Zuge der 

Kartierung für den geplanten Ausbau der E 233 abgegrenzt wurden: Die beiden Nahrungshabitate 

auf Höhe der JVA (Grünfeldstraße sowie Böschungsbereich der bestehenden E 233) werden von 

Zwerg- und Breitflügelfledermäusen genutzt. Südwestlich des Kreuzungsbereiches von E 233 und 

Neuversener Straße befindet sich ein Jagdgebiet von Zwerg- und Breitflügelfledermäusen sowie 

von den beiden Abendseglerarten. Der Goldbach wird auf Höhe der E 233 von Zwerg-, Wasser- 

und Breitflügelfledermäusen genutzt. Durch die Variante Süd-Süd erfolgt eine Inanspruchnahme 

von Nahrungshabitaten auf Höhe der JVA (Grünfeldstraße sowie Böschungsbereich der 

bestehenden E 233). Außerdem wird das Jagdgebiet südwestlich des Kreuzungsbereiches von 

E 233 und Neuversener Straße in Anspruch genommen. Die durch die Varianten im VGA 2A 

betroffenen Nahrungshabitate von Fledermäusen sind nicht essenziell und damit auch nicht 

artenschutzrechtlich relevant. Im Hinblick auf Fledermäuse stellt sich die Variante Nord-Nord als 

vorteilhafte Variante gegenüber der Variante Süd-Süd dar.  

 

Nach der Querung des Goldbachs bis zum Ende des VGA 2A lassen sich im Hinblick auf die 

Betroffenheiten von Brutvögeln keine entscheidungserheblichen Unterschiede bei den Varianten 

feststellen, da die Varianten hier deckungsgleich verlaufen. Vom Anfang des VGA 2A bis zur 

Querung des Goldbachs sind die maßgeblichen Brutvogelvorkommen südlich der bestehenden 

E 233 festgestellt worden. Die Nord-Nord-Variante ist im Hinblick auf die Betroffenheit von 

Brutvögeln insgesamt vorteilhaft gegenüber der Variante Süd-Süd zu beurteilen. Die 

Auswirkungsbereiche der Variante Süd-Süd befinden sich z. T. deutlich näher an Brutvorkommen 

südlich der bestehenden E 233.  

 

Unter faunistischen bzw. artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ist die Variante Süd-Süd als 

nachteilig gegenüber der Variante Nord-Nord zu beurteilen. Artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände lassen sich jedoch auch für die Variante Süd-Süd mit geeigneten Maßnahmen 

vermeiden. 

 

Boden und Fläche  

Das Schutzgut Boden ist im Vergleich der beiden Varianten mit einem leichten Vorteil für die 

südliche Ausbaurichtung zu bewerten. Sowohl bei der Flächeninanspruchnahme insgesamt (Nord: 

25,3 ha; Süd: 22,6 ha) als auch bei der Neuversiegelung (Nord: 7,0 ha; Süd: 6,5 ha) ergeben sich 

geringere Betroffenheiten für die südliche Ausbaurichtung.  
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Böden mit besonderen Standorteigenschaften und damit einer besonderen Bedeutung für das 

Schutzgut befinden sich im VGA 2A ausschließlich östlich des Goldbaches. Auch hier ergeben 

sich leichte Vorteile für die südliche Ausbaurichtung (5,2 ha) gegenüber der nördlichen 

Ausbaurichtung (5,7 ha). 

 

Wasser  

Aufgrund einer leicht geringeren Gesamtflächeninanspruchnahme durch die südliche 

Ausbauvariante ergeben sich für das Schutzgut Wasser im Hinblick auf die Inanspruchnahme von 

Bereichen einer hohen Grundwasserneubildungsrate Vorteile für die südliche Ausbaurichtung. Die 

Beeinträchtigung von Oberflächengewässern spielt in der Bewertung der Varianten keine Rolle, 

da sich für die querenden Gräben und den Goldbach (Bauwerk PA1/07) mit den einzelnen 

Varianten keine Unterschiede hinsichtlich der Bauwerksdimensionierungen ergeben. 

 

Klima und Luft  

Für die Schutzgüter Klima und Luft gibt es aufgrund der nur kleinräumig auseinander liegenden 

Varianten keine Unterschiede. Der Verlust klimarelevanter Biotopstrukturen in Form von Wald 

beträgt 0,5 ha bzw. 0,7 ha. Zwischen den Varianten ist kein erheblicher Unterschied bezüglich der 

Wirkung auf den globalen Klimawandel festzustellen. 

 

Landschaft 

Das Landschaftsbild hat im Bereich des VGA 2A hat eine allgemeine Bedeutung. Unterschiede 

zwischen den Varianten auf das Landschaftsbild sind aufgrund der kleinräumig auseinander 

liegenden Varianten nicht feststellbar.   

 

Schutzgebiete 

Die Varianten der Ausbaurichtung Nord-Nord und Süd-Süd sind innerhalb des 

Landschaftsschutzgebietes Emstal deckungsgleich.   
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Kriterium  Variante Nord-Nord Variante Süd-Süd 

Tiere, Pflanzen, biol. Vielfalt  ++ o 

Boden und Fläche o + 

Wasser o + 

Klima / Luft gleichrangig 

Landschaft gleichrangig 

Kulturelles Erbe und sonst. Sachgüter gleichrangig 

Schutzgebiete  gleichrangig 

Umwelt: Rang gleichrangig 

 

Hinsichtlich des Bewertungsfeldes Umwelt ergeben sich im VGA 2A keine Vorteile für eine der 

beiden Ausbaurichtungen. Während im Kriterium Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt aufgrund 

der Vorteile für den Artenschutz Vorteile für den nördlichen Ausbau bestehen, ist der südliche 

Ausbau aufgrund der geringen Flächeninanspruchnahme im Schutzgut Boden / Fläche und Wasser 

vorteilhaft.  

 

 

3.5.2.5 Schutzgut Mensch 

 

Im Bewertungsfeld Schutzgut Mensch werden die Kriterien Lärmimmissionen, 

Gesundheitsgefährdung und Rückbau von Gebäuden beurteilt.  

 

Lärmimmissionen 

Mit dem ersten Kriterium werden die Belastungen der Anwohner durch Lärmimmissionen 

betrachtet.  

 

Zu diesem Zweck wird die Anzahl an Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte (IGW) gemäß 

§ 2 der 16. BImSchV für Mischgebiete ermittelt. Für den unbeplanten Außenbereich nach § 35 

BauGB liegt der Immissionsgrenzwert am Tag bei 64 dB(A) und in der Nacht bei 54 dB(A). Mit 

der Variante Nord-Nord werden die Objekte Meppener Straße Nord 36 und 38 überbaut, mit 

Variante Süd-Süd bleiben die Objekte erhalten. Zur Vergleichbarkeit werden die von den 

Varianten betroffenen Objekte einzeln aufgeführt. 
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Variante 

Anzahl Immissionsgrenzwert-Überschreitungen 

ohne Lärmschutz 

Tag Nacht 
Außenwohn- 

bereich 
Summe 

Nord-Nord (3 Objekte) 

Neuversener Str. 2 

Neuversener Str. 4 

Tuntelner Str. 27 

5 19 2 26 

 

Süd-Süd (5 Objekte) 

Neuversener Str. 2 

Neuversener Str. 4 

Tuntelner Str. 27 

Meppener Straße Nord 36 

Meppener Straße Nord 38 

12 19 4 35 

 

Das Ergebnis bei Berücksichtigung der von den Varianten berührten Objekte weist Vorteile für 

die Variante Nord-Nord aus. Während bei der Variante Süd-Süd 35 IGW-Überschreitungen 

vorliegen, sind es bei der Variante Nord-Nord nur 26 IGW-Überschreitungen. 

 

Infolge der festgestellten Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte ist zu prüfen, inwieweit 

aktive Lärmschutzmaßnahmen einzuplanen sind. Den Berechnungen der Beurteilungspegel 

wurden verschiedene Ausführungsformen (Wall, Wand, Wall-Wand-Kombination) zu Grunde 

gelegt. Die Methodik zur Ermittlung des aktiven Lärmschutzes ist in der Unterlage 17.1.1 DD ï 

Erläuterungen zur den schalltechnischen Untersuchungen, Kap. 2.3 beschrieben. 

 

Der Vergleich der unterschiedlichen Ausführungsformen ergibt für Variante Nord-Nord, dass 

ein 3,50 m hoher Lärmschutzwall entlang der E 233 die effektivste Lösung ist.  

 

Der Lärmschutzwall ist nördlich der E 233 auf einer Länge von 223 m anzulegen. Bei Variante 

Süd-Süd ist entsprechend der Kriterien ein 5,00 m hoher Lärmschutzwall auf einer Länge von 

637 m nördlich der E 233 anzulegen. 

 

Variante 

Anzahl Immissionsgrenzwert-Überschreitungen 

mit Lärmschutz 

Tag Nacht 
Außenwohn-

bereich 
Summe 

Nord-Nord (3 Objekte) 

Neuversener Str. 2 

Neuversener Str. 4 

1 6 0 7 
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Variante 

Anzahl Immissionsgrenzwert-Überschreitungen 

mit Lärmschutz 

Tag Nacht 
Außenwohn-

bereich 
Summe 

Tuntelner Str. 27 

Süd-Süd (5 Objekte) 

Neuversener Str. 2 

Neuversener Str. 4 

Tuntelner Str. 27 

Meppener Straße Nord 36 

Meppener Straße Nord 38 

0 5 0 5 

 

Im Ergebnis verbleiben bei Variante Süd-Süd fünf Überschreitungen in den Nachtstunden. Bei 

Variante Nord-Nord hingegen wird der Grenzwert für die Nacht in sechs Fällen überschritten. 

Zusätzlich erfolgt hier eine IGW-Überschreitung am Tag, so dass in der Summe in sieben Fällen 

die Grenzwerte nicht eingehalten werden. 

 

Gesundheitsgefährdung  

Die Schwelle, bei welcher dauerhaft vorhandener Verkehrslärm die menschliche Gesundheit 

beeinträchtigen kann, liegt bei 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht. Der nachfolgenden 

Tabelle kann entnommen werden, wie häufig die Gesundheitsgefährdungsschwelle überschritten 

wird. 

 

Variante 

Anzahl des Überschreitens der Gesundheitsgefährdungsschwelle 

Lärmschutz 
Tag Nacht 

Außenwohn

bereich 
Summe 

Nord-Nord (3 Objekte) 

Neuversener Str. 2 

Neuversener Str. 4 

Tuntelner Str. 27 

ohne LS 1 5 1 7 

mit LS 0 1 0 1 

Süd-Süd (5 Objekte) 

Neuversener Str. 2 

Neuversener Str. 4 

Tuntelner Str. 27 

Meppener Straße Nord 36 

Meppener Straße Nord 38 

ohne LS 0 12 0 12 

mit LS 0 0 0 0 

 

Bei Variante Nord-Nord wird die Gesundheitsgefährdungsschwelle für die Nachtstunden ohne 

Lärmschutz 5x an den vorhandenen drei Gebäuden erreicht bzw. überschritten. Zusätzlich wird 
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die Schwelle für die Tagesstunden und für den Außenwohnbereich je 1x überschritten. Mit dem 

Lärmschutzwall von 3,50 m Höhe wird der Wert von 60 dB(A) lediglich an einem Gebäude nachts 

erreicht, jedoch nicht überschritten. 

 

Bei Variante Süd-Süd wird die Gesundheitsgefährdungsschwelle für die Nachtstunden ohne 

Lärmschutz 12x an den Objekten erreicht bzw. überschritten. Mit dem Lärmschutzwall von 5,00 m 

Höhe bleiben die Beurteilungspegel unterhalb der Gesundheitsgefährdungsschwelle. 

 

 Somit ist die Variante Süd-Süd unter Berücksichtigung des aktiven Lärmschutzes vorteilhaft 

gegenüber der Variante Nord-Nord zu beurteilen. 

Rückbau von Gebäuden 

Bei der Variante Nord-Nord müssen die Objekte Meppener Straße Nord 36 und 38 überbaut 

werden, während bei der Variante Süd-Süd alle Objekte erhalten werden. Damit wird der Eingriff 

in das zu Wohnzwecken genutzte Eigentum Dritter in zwei Fällen erforderlich. 

Fazit 

Mit den gewählten Lärmschutzmaßnahmen hat die Variante Süd-Süd leichte Vorteile gegenüber 

der Variante Nord-Nord, da weniger IGW-Überschreitungen verbleiben. Dies wird bei 

Betrachtung der Gesundheitsgefährdungsschwelle bestätigt; eine Gesundheitsgefährdung kann 

unter Berücksichtigung des aktiven Lärmschutzes ausgeschlossen werden. 

Deutlich werden die Vorteile von Variante Süd-Süd hingegen bei der Berücksichtigung des 

Rückbaus von Gebäuden. Im Gegensatz zur Variante Nord-Nord werden keine Wohnbauflächen 

überplant. 

 

Kriterium  Variante Nord-Nord Variante Süd-Süd 

Lärmimmissionen  - + 

Gesundheitsgefährdung - o 

Rückbau von Gebäuden -- ++ 

Schutzgut Mensch: Rang 2 1 

 

 

3.5.2.6 Städtebauliche Wirkungen 

 

Beim Bewertungsfeld Städtebauliche Wirkungen wird das Kriterium Siedlungs- und 

Gewerbeflächenentwicklung betrachtet. Bezüglich der durch B-Plan bereits festgesetzten 
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Gewerbeflächen im Bereich des Euro-Industrieparks und der von der Stadt Meppen geplanten 

Erweiterungen im Bereich des Autohofs sowie der Gewerbeflächen in Versen besitzt die Variante 

Süd ï Süd durch randliche Eingriffe leichte Nachteile gegenüber der Variante Nord ï Nord (Nord-

Nord: 0,7 ha, Süd-Süd: 0,9 ha). 

 

Kriterium  Variante Nord-Nord Variante Süd-Süd 

Siedlungs- und 

Gewerbeflächenentwicklung  

+ o 

Städtebauliche Wirkungen: Rang  1 2 

 

 

3.5.3 Begründung der gewählten Linie 

 

Die Varianten Süd und Nord scheiden aus, da verbunden mit der Trassierung (kein Dachprofil 

zwischen Neuversener Straße und Goldbach) nicht hinnehmbare Beeinträchtigungen der 

Grundwassersituation bzw. alternativ intensive Eingriffe durch hohe Dammlagen, verbunden mit 

deutlich höheren Kosten, entstehen würden. Näheres ist im Kap. 3.5.1 und 3.5.2 beschrieben. 

 

Daher ist die Entscheidung zum Vorzug zwischen den Varianten Nord ï Nord und Süd ï Süd in 

der Abwägung zu finden.  

 

Bei dem Bewertungsfeld Verkehr/Straßenentwurf bestehen zwischen den beiden Varianten keine 

entscheidungsrelevanten Unterschiede.  

 

Hinsichtlich des Bewertungsfeldes Kosten sind die Varianten gleich zu bewerten. 

 

Beim Bewertungsfeld Land- und Forstwirtschaft ergeben sich aufgrund der geringeren 

Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen Vorteile für die Variante Süd-Süd.   

 

Bezüglich der Umwelt sind die Varianten als gleichrangig einzustufen. Im Schutzgut Tiere, 

Pflanzen, biologische Vielfalt ergeben sich insbesondere aus artenschutzrechtlichen 

Gesichtspunkten Vorteile für die Variante Nord-Nord. Für die Schutzgüter Boden / Fläche und 

Wasser hingegen ergeben sich hingegen Vorteile für die Variante Süd-Süd.   
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Die Variante Nord-Nord besitzt leichte Vorteile im Bewertungsfeld Städtebauliche Wirkungen. 

Dies begründet sich in der Vermeidung von Eingriffen in die Gewerbegebietsentwicklungen der 

Stadt Meppen. 

 

Dem gegenüber besitzt die Variante Süd-Süd signifikante Vorteile beim Bewertungsfeld 

Schutzgut Mensch. Dies begründet sich insbesondere in der Überplanung von zwei 

Wohngebäuden (Meppener Straße Nord 36 und 38) bei Variante Nord-Nord. Auch bei den 

verbleibenden Immissionsgrenzwertüberschreitungen mit Realisierung von aktiven 

Lärmschutzmaßnahmen entsprechend der höchsten Effektivität besitzt die Variante Süd-Süd 

leichte Vorteile (fünf statt sieben verbleibende Überschreitungen). 

Die entscheidungsrelevanten Unterschiede beziehen sich somit auf die Bewertungsfelder Land- 

und Forstwirtschaft und Mensch. Besonders groß ist der Unterschied hinsichtlich der 

Inanspruchnahme von Wohneigentum (Rückbau von Gebäuden). Aber auch bei den 

Lärmimmissionen und der Gesundheitsgefährdung wurden relevante Unterschiede 

(vgl. Kap. 3.5.2.5) ermittelt. 

 

Bewertungsfeld Variante Nord-Nord Variante Süd-Süd 

Verkehr/Straßenentwurf gleichrangig 

Kosten  gleichrangig 

Land- und Forstwirtschaft 2 1 

Umwelt gleichrangig 

Schutzgut Mensch 2 1 

Städtebauliche Wirkungen  1 2 

Gesamtbewertung: Rang 2 1 

 

Das Bewertungsfeld Schutzgut Mensch ist im VGA 2A am höchsten zu gewichten, da in 

erheblichem Umfang in dieses Schutzgut (Verlärmung, Gesundheitsgefährdung und 

Gebäudeabbruch) eingegriffen wird. 

 

Das Bewertungsfeld Land- und Forstwirtschaft ist gegenüber dem Bewertungsfeld Schutzgut 

Mensch geringer zu wichten, jedoch höher zu wichten als das Bewertungsfeld städtebauliche 

Wirkungen. Gerade bei der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen gibt es deutliche 

Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Varianten. 
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Die Vorteile der nördlichen Variante bei den städtebaulichen Wirkungen sind bei der 

Gesamtbewertung wegen des ohnehin nur geringfügigen Eingriffs in den B-Plan für das 

Gewerbegebiet im Bereich des Euro-Industrieparkes als sehr gering zu wichten.  

 

Die Variante Süd-Süd wird im VGA 2A als gewählte Linie ausgewiesen und dem 

Feststellungsentwurf zu Grunde gelegt.  
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3.6 VGA 2B ï östlich L 48/FFH-Gebiet bis östliche Ems 

 

Der VGA 2B beginnt an der Emsniederung (FFH-Gebiet - ca. Bau-km 105+600) und umfasst den 

Niederungsbereich bis zur Ems (Dortmund-Ems-Kanal (DEK - ca. Bau-km 108+100). Im 

VGA 2B verläuft die vorhandene E 233 in einer Dammlage mit einem durchgehenden 

Rechtsbogen. Die Linienführung im Grund- und Aufriss wird durch folgende Zwangspunkte 

(s. Abbildung 20) bestimmt: 

23. Flutmuldenbrücke (Lage- und Höhenzwangspunkt), 

24. Ems-Altarm bei ca. Station 106+667 (Höhenzwangspunkt), 

25. Wegeverbindung bei Station 107+099 (Höhenzwangspunkt), 

26. Ems-Altarm bei ca. Station 107+308 (Höhenzwangspunkt), 

27. Wegeverbindung bei Station 107+704 (Höhenzwangspunkt), 

28. Ems (Lage- und Höhenzwangspunkt), 

 
Abbildung 20: VGA 2B mit Zwangspunkten (Kartengrundlage: Geofachdaten LGN @ 2017) 

 

 

3.6.1 Beschreibung der untersuchten Varianten 

 

Südlicher Ausbau 

Bei einer südlichen Verbreiterung (s. Abbildung 21) im Bereich der westlichen Emsniederung 

wird der Querschnitt vollständig nach Süden entwickelt, die nördliche Böschung bleibt 

unverändert erhalten. Die für den VGA 2B charakteristischen vier Großbrücken (Flutmulde, 2 x 
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Altarm, Ems) bleiben sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus Gründen der Eingriffsminimierung 

erhalten und werden für die nördliche Richtungsfahrbahn genutzt. 

 

 
Abbildung 21: Borkener Paradies - Verbreiterung nach Süden (Ausschnitt) 

 

Nördlicher Ausbau 

Bei dieser Variante (s. Abbildung 22) erfolgt eine durchgehende nördliche Verbreiterung. Der 

Querschnitt wird vollständig nach Norden entwickelt, die südliche Böschung bleibt unverändert 

erhalten. Die vier Großbrücken bleiben ebenfalls erhalten und werden für die südliche 

Richtungsfahrbahn genutzt. 

 

 
Abbildung 22: Borkener Paradies - Verbreiterung nach Norden (Ausschnitt) 
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3.6.2 Beurteilung der Varianten 

 

Vorbemerkung 

Der VGA 2B liegt vollständig innerhalb des FFH-Gebietes ĂEmsñ. Somit gibt es an die 

Genehmigungsfähigkeit die besondere Anforderung der Verträglichkeit mit den Schutz- und 

Erhaltungszielen von Natura 2000. Lässt sich mit anderen Alternativen das Planungsziel mit 

geringerer Eingriffsintensität in Natura 2000-Gebiete verwirklichen, so muss der Vorhabenträger 

entsprechend der Vorgaben des § 34 Abs. 3 BNatSchG von dieser Möglichkeit Gebrauch machen 

(vgl. dazu auch Leitfaden zur FFH-Verträglichkeit im Bundesfernstraßenbau, Kap. 6.2, BMVBW 

2004). Dazu gehört auch die Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegend öffentlichen 

Interesses (s. Kap. 2.6).  

 

Entscheidungserheblich ist somit die Verträglichkeit des Vorhabens mit den Schutz- und 

Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ĂEmsñ. Im Rahmen der Alternativenbetrachtung in der FFH-

Abweichungsprüfung (vgl. Unterlage 19.3.2 DD) wurde auch die Ausbaurichtung untersucht. 

Diese wurde für den Streckenverlauf innerhalb des gesamten FFH-Gebietes (VGA 2B und 

VGA 3A) betrachtet. Nachfolgende Ausführungen greifen somit diesbezüglich auch der 

Betrachtung des VGA 3A (vgl. Kap. 3.7) vor. Es ist die insgesamt aus Sicht des Gebietsschutzes 

günstigste Lösung zu identifizieren. Die Auswirkungen der Ausbaurichtungen auf FFH-

Lebensraumtypen wurden im Zuge der FFH-Abweichungsprüfung (vgl. Unterlage 19.3.2 DD) 

bilanziert. 

 

Demnach ist zusammenfassend für den Verlauf der E 233 (VGA 2B und 3A) innerhalb des FFH-

Gebietes ĂEmsñ festzustellen: 

 

1. Bau-, anlage- und betriebsbedingt führt der Ausbau in Südrichtung in Summe (ca. 89.540 m²) 

für alle als Schutz- und Erhaltungsziel benannten FFH-Lebensraumtypen zu ca. 8.850 m² 

geringeren Verlusten als ein Vorhaben in nördlicher Ausbaurichtung (ca. 98.390 m²). 

2. Bau- und anlagebedingt sind die Verluste bei einer nördlichen Ausbaurichtung mit 

ca. 19.240 m² nahezu doppelt so hoch wie bei der geplanten südlichen (ca. 11.490 m²). Diese 

ergeben sich vor allem ï wie bereits in der Vorplanung zugrunde gelegt ï im Bereich Borkener 

Berg. 

3. Betriebsbedingt sind die Auswirkungen sehr ähnlich. Die südliche Ausbaurichtung führt zu 

einer Beeinträchtigung von ca. 78.050 m², die nördliche Ausbaurichtung zu 
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Beeinträchtigungen von ca. 79.150 m². Auch hier schneidet die südliche Ausbaurichtung 

besser ab. 

4. Bei der südlichen Ausbaurichtung entstehen für den prioritären FFH-Lebensraumtyp 91E0* 

(Erlen- und Eschenwälder an Fließgewässern) nur 756 m² Verluste. Diese bleiben unterhalb 

der Erheblichkeitsschwelle, die bei Verlusten dieser Größenordnung gemäß 

Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im 

Rahmen der FFH-VP ï Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007 bei 

1.000 m² liegt. Bei der nördlichen Ausbaurichtung entstehen für den prioritären FFH-

Lebensraumtyp 91E0* Verluste in Höhe von ca. 4.610 m². Diese sind damit ca. 6-mal so hoch 

wie bei der südlichen Ausbaurichtung und überschreiten sehr deutlich die 

Erheblichkeitsschwelle, die bei Verlusten dieser Größenordnung bei 100 m² liegt. 

 

Ausschlagend für die Wahl der südlichen Verbreiterung ist somit die erhebliche Beeinträchtigung 

des prioritären FFH-Lebensraumtyps 91E0*. Prioritäre Lebensräumen sind gem. FFH-Richtlinie 

vom Verschwinden bedrohte natürliche Lebensraumtypen, für deren Erhaltung der Gemeinschaft 

aufgrund der natürlichen Ausdehnung dieser Lebensraumtypen eine besondere Verantwortung 

zukommt.  

 

Fazit: 

Eine südliche Verbreiterung muss somit in diesem Abschnitt nach den Vorgaben der FFH-

Richtlinie bzw. des § 34 BNatSchG zwingend einer nördlichen Verbreiterung vorgezogen 

werden. 

 

Aus Gründen der Vollständigkeit werden die weiteren Bewertungsfelder dennoch betrachtet. 

 

 

3.6.2.1 Verkehr/Straßenentwurf 

 

Hinsichtlich aller Bewertungskriterien bei diesem Bewertungsfeld unterscheiden sich die 

Varianten mit unterschiedlicher Ausbauseite nicht voneinander. 

 

Die Streckenlänge ist gleich. Durch die Lage in einem Rechtsbogen bei beiden Varianten sind die 

Sichtverhältnisse vergleichbar und bezüglich der Verkehrssicherheit ergeben sich keine 
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Unterschiede. Bezogen auf die Trassierung E 233/ Richtlinienkonformität bestehen ebenfalls 

keine Unterschiede. 

Da für beide Varianten eine Mittelstreifenentwässerung notwendig wird, sind die Varianten als 

gleichrangig zu bewerten.  

 

Bezüglich des Kriteriums Bauablauf/ Bauzeit ergeben sich keine Unterschiede, da sowohl für die 

südliche als auch die nördliche Verbreiterung die gleichen Verkehrsführungsphasen ï 

insbesondere für die Großbrücken ï erforderlich sind. Auch hinsichtlich des Kriteriums 

Leistungsfähigkeit ergeben sich keine Unterschiede, da die freie Strecke mit vergleichbaren 

Parametern ausgestattet wird. 

 

Der Anschluss an die benachbarten Abschnitte kann im Westen an den VGA 2A gleich gut 

hergestellt werden. Im Osten ist dies nicht so, da an den Vorzug im VGA 2B (südlicher Ausbau) 

der Anschluss mit einem Wechsel verbunden wäre, der zwischen Ems und Borkumer Berg nur 

deutlich nachteiliger einzuordnen wäre. 

 

Im nachgeordneten Straßennetz sind bei beiden Varianten keine Straßenänderungen erforderlich. 

Die Anpassung von Wirtschaftswegen erfolgt in gleichem Umfang bei den beiden Varianten. 

 

Kriterien  nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Streckenlänge gleichrangig 

Trassierung E 233/  

Richtlinienkonformität  

gleichrangig 

Sichtverhältnisse/  

Verkehrssicherheit 

gleichrangig 

Fahrbahnentwässerung gleichrangig 

Bauablauf/ Bauzeit gleichrangig 

Leistungsfähigkeit gleichrangig 

Anschluss an benachbarte 

Abschnitte 

- + 

Erforderliche Verlegungen im 

nachgeordneten Straßennetz  

gleichrangig  

Verkehr/ Straßenentwurf: Rang 2 1 

 

 



E 233 (B 402/ 213/ 72)  Seite 85 
PA 1: AS Meppen (A 31) ï Meppen (B 70) 
- Feststellungsentwurf - 

   

   

3.6.2.2 Kosten 

 

Beim Bewertungsfeld Kosten wird ausschließlich das Kriterium der Bau- und 

Entschädigungskosten betrachtet.  

 

Die Varianten nördliche und südliche Verbreiterung sind gleichwertig bezüglich der Kosten, da 

der Unterschied in den Gesamtkosten mit 5 Tú unter 1 % der Gesamtkosten liegt und damit für die 

Gesamtabwägung nicht relevant ist.  

 

Kriterien  nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Bau- und Entschädigungskosten  gleichrangig 

Kosten: Rang gleichrangig 

 

 

3.6.2.3 Land- und Forstwirtschaft 

 

Im Bewertungsfeld Land- und Forstwirtschaft werden jeweils die Inanspruchnahmen land- und 

forstwirtschaftlicher Flächen einander gegenübergestellt. Hinsichtlich der Flächenerreichbarkeit 

und einer Zerschneidung von landwirtschaftlichen Flächen ergeben sich für die untersuchten 

Varianten keine Unterschiede.  

 

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist bei der südlichen Ausbaurichtung mit 

1,9 ha geringfügig größer als bei der nördlichen Ausbaurichtung mit 1,6 ha. Auch bei den 

forstwirtschaftlich genutzten Flächen ergeben sich bei einer Mehrinanspruchnahme von rd. 33 % 

Vorteile für die nördliche Verbreiterung (Nord: 0,6 ha / Süd 0,8 ha). Im Ergebnis ergeben sich 

somit Vorteile für die nördliche Verbreiterung. 

 

Kriterien  nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Flächeninanspruchnahme  

Landwirtschaft  
+ o 

Flächeninanspruchnahme  

Forstwirtschaft 

+ o 

Land- und Forstwirtschaft : Rang 1 2 
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3.6.2.4 Umwelt 

 

Innerhalb der Kriterien Wasser, Klima und Luft, Landschaft und Schutzgebiete ergeben sich 

zwischen der nördlichen und südlichen Ausbaurichtung keine entscheidungserheblichen 

Unterschiede. Das Kriterium Kulturelles Erbe ist im Vergleichsabschnitt nicht betroffen.  

 

Baubedingte Wirkfaktoren, die über anlage- und betriebsbedingte Wirkungen hinausgehen, sind 

für alle Varianten vergleichbar und bedürfen daher im Zuge der Variantenuntersuchung keiner 

Berücksichtigung. 

 

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt   

Biotoptypen 

Die Varianten sind in ihrer Länge und Ausbaubreite identisch, so dass von etwa gleichen 

Flächeninanspruchnahmen und Versiegelungsgraden auszugehen ist. Auch hinsichtlich der 

Inanspruchnahme von Biotoptypen besonderer Bedeutung (Wertstufen 4 +5) ergeben sich 

zwischen den beiden Varianten keine entscheidungserheblichen Unterschiede (Nord: 1,03 ha; Süd 

0,98 ha).  

 

Artenschutz 

Im Vergleich der Varianten VGA 2B ergeben sich bei der Artengruppe Fledermäuse keine 

entscheidungserheblichen Unterschiede. Flugrouten von Fledermäusen werden durch beide 

Ausbaurichtungen gleichermaßen betroffen, da diese in der Regel nord-süd- bzw. süd-nord-

ausgerichtet sind. Die Flugrouten werden bei beiden Ausbauvarianten durch die vorgesehenen 

Bauwerke unterführt. Essenzielle Jagdgebiete sind bei beiden Ausbauvarianten nicht betroffen. 

Der künstliche Fledermaus-Stollen in der Böschung der E 233 westlich der Ems ist durch beide 

Ausbaurichtungen gleichermaßen betroffen.  

 

Für die Artengruppe der Brutvögel ergibt sich durch die beiden Varianten eine vergleichbare 

Betroffenheit. Während bei einer nördlichen Ausbaurichtung in höherem Maße Lebensräume 

gehölzbrütender Vogelarten betroffen sind, sind es bei einer südlichen Ausbaurichtung 

Lebenräume von Offenlandarten. 

 

Im Zuge der Kartierungen zur Planung des Ausbaus der E 233 PA 1 wurden für den hier 

gegenständlichen VGA 2B keine artenschutzrechtlich relevanten Vertreter der Anhang IV-Arten 
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aus den Artengruppen der Reptilien (hier: Zauneidechse, Lacerta agilis), der Amphibien (hier: 

Moorfrosch, Rana arvalis) oder der Weichtiere (hier: Bachmuschel, Unio crassus) festgestellt. 

Die Bauwerke, die eine ökologische Durchgängigkeit für Großsäuger, wie bspw. den Wolf 

gewährleisten, sind für beide Ausbaurichtungen gleichermaßen wirksam. 

 

Boden und Fläche  

Das Schutzgut Boden wird im Vergleich der beiden Varianten mit einem Vorteil für die nördliche 

Ausbaurichtung zu bewerten. Die Flächeninanspruchnahme insgesamt ist mit 7,8 ha bei der 

Nordvariante leicht vorteilhaft gegenüber der Südvariante mit 8,6 ha. Auch bei der 

Neuversiegelung ist mit der Nordvariante ein leichter Vorteil (4,2 ha) gegenüber der Südvariante 

festzustellen. Nachteilig ist die Südvariante auch bei der Inanspruchnahme von Böden mit 

besonderen Standorteigenschaften und damit einer besonderen Bedeutung für das Schutzgut 

Boden (Nord: 3,1 ha; Süd: 4,1 ha).  

 

Wasser  

Im Schutzgut Wasser werden keine Bereiche mit einer besonderen Bedeutung für die 

Grundwasserneubildung in Anspruch genommen. Für das Grundwasser sind somit keine 

relevanten Unterschiede zwischen den Varianten auszumachen. Sowohl bei einer nördlichen als 

auch bei einer südlichen Verbreiterung ist das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Ems 

gleichermaßen betroffen. Gewässer (Altarme Versen, Ems) werden gleichermaßen gequert und es 

ergeben sich hinsichtlich der Bauwerksdimensionierungen keine Unterschiede.  

 

Klima und Luft  

Hinsichtlich Schutzgüter Klima und Luft ergeben sich aufgrund der räumlichen Nähe beider 

Ausbauvarianten keine Unterschiede. Der Verlust klimarelevanter Biotopstrukturen in Form von 

Wald beträgt 0,6 ha bzw. 0,8 ha. Zwischen den Varianten ist kein erheblicher Unterschied 

bezüglich der Wirkung auf den globalen Klimawandel festzustellen. 

 

Landschaft 

Das Landschaftsbild hat im Bereich des VGA 2B aufgrund der Lage innerhalb der Emsaue eine 

besondere Qualität und Bedeutung. Unterschiede zwischen den Varianten auf das Landschaftsbild 

sind aufgrund der kleinräumig auseinander liegenden Varianten nicht feststellbar. Um Zuge der 

Entwurfsplanung für die Vorzugsvariante kann durch umfangreiche Pflanzmaßnahmen eine 

Eingliederung der Trasse in die Landschaft erfolgen.  
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Schutzgebiete 

Die Varianten der nördlichen und südlichen Ausbaurichtung befinden sich zu gleichermaßen 

vollstªndig innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes (LSG ĂEmstalñ und LSG ĂNatura 2000-

Emsauen zwischen Salzbergen und Papenburgñ). Entscheidend f¿r die Wahl der Variante ist die 

Intensität der mit der gewählten Variante betroffenen wertgebenden Lebensraumtypen des FFH-

Gebiets DE 2809-331 ĂEmsñ. Diese ist für die südliche Ausbauvariante deutlich geringer als für 

die nördliche (vgl. dazu auch Vorbemerkung unter Kap. 3.6.2). Wertgebende Arten sind für beide 

Ausbaurichtungen nicht erheblich betroffen.  

 

Kriterium  nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Tiere, Pflanzen, biol. Vielfalt  gleichrangig  

Boden und Fläche + o 

Wasser gleichrangig 

Klima / Luft gleichrangig 

Landschaft gleichrangig 

Kulturelles Erbe und sonst. 

Sachgüter 

gleichrangig 

Schutzgebiete  -- ++ 

Umwelt: Rang 2 1 

 

 

3.6.2.5 Schutzgut Mensch 

 

Im Bewertungsfeld Schutzgut Mensch werden die Kriterien Lärmimmissionen, 

Gesundheitsgefährdung und Rückbau von Gebäuden beurteilt.  

 

Lärmimmissionen 

Im VGA 2B ist das einzig betroffene Wohnhaus die Hofstelle zum Bergham südlich der 

vorhandenen E 233 mit einem derzeitigen Abstand von etwa 180 m zur Straße. Aufgrund des 

geringfügig größeren Abstands zur Wohnbebauung ergeben sich leichte Vorteile der Nordvariante 

gegenüber der Südvariante. Am Wohnhaus wurden max. Pegel von 59 dB(A) Tag und 54 dB(A) 

Nacht ermittelt. Damit werden die zulässigen Grenzwerte (hier: 64 dB(A) Tag und 54 dB(A) 

Nacht) für die ausgewiesene Nutzung als Dorf-/Mischgebiet eingehalten. 
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Gesundheitsgefährdung 

Eine Gesundheitsgefährdung kann für den VGA 2B ausgeschlossen werden, da die Werte von 

60 dB(A) nachts und 70 dB(A) tags nicht überschritten werden.  

 

Rückbau von Gebäuden 

Ein Rückbau von Gebäuden ist im VGA 2B nicht erforderlich.  

Kriterium  nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Lärmimmissionen  + o 

Gesundheitsgefährdung  gleichrangig 

Rückbau von Gebäuden  gleichrangig  

Schutzgut Mensch: Rang 1 2 

 

 

3.6.2.6 Städtebauliche Wirkungen 

 

Das Bewertungsfeld Städtebauliche Wirkungen ist aufgrund fehlender Bauleitplanung in diesem 

Vergleichsabschnitt nicht relevant.  

 

 

3.6.3 Begründung der gewählten Linie 

 

Der südliche Ausbau wird im VGA 2B als gewählte Linie ausgewiesen, da sie in Bezug auf 

Natura-2000-Belange alternativlos ist (vgl. auch Vorbemerkung Kap. 3.6.2). Eine südliche 

Verbreiterung muss im VGA 2B nach den Vorgaben des FFH-Richtlinie und des § 34 BNatSchG 

zwingend einer nördlichen Verbreiterung vorgezogen werden, da mit ihr die geringeren 

Beeinträchtigungen für den Gebietsschutz verbunden sind. Die Immissionsgrenzwerte für das 

Gebªude ĂZum Berghamñ werden eingehalten, so dass das Schutzgut Mensch dem Gebietsschutz 

nachsteht.  

 

Bewertungsfeld nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Verkehr/Straßenentwurf 2 1 

Kosten  gleichrangig 

Land- und Forstwirtschaft 1 2 

Umwelt 2 1 

Schutzgut Mensch 1 2 
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Bewertungsfeld nördlicher Ausbau südlicher Ausbau 

Städtebauliche Wirkungen  gleichrangig 

Gesamtbewertung: Rang 2 1 

 

Das Bewertungsfeld mit der höchsten Gewichtung ist im VGA 2B das Bewertungsfeld Umwelt. 

Der Eingriff in wertgebende Lebensraumtypen des FFH-Gebiets DE 2809-331 ĂEmsñ ist bei 

einem südlichen Ausbau deutlich geringer als bei einem nördlichen Ausbau. 

 

Die Eingriffe in land- und forstwirtschaftliche sind nur gering. Beide Varianten weisen nur 

geringfügige Flächenbetroffenheiten aus, so dass das Bewertungsfeld Land- und Forstwirtschaft 

gering zu wichten ist.  

 

Beim Bewertungsfeld Schutzgut Mensch ist nur ein Wohnhaus durch Verlärmung betroffen. Die 

zulässigen Grenzwerte Lärm werden sowohl tagsüber wie auch nachts bei beiden Varianten nicht 

überschritten. Das Bewertungsfeld Mensch ist daher nur gering zu wichten.  

 

Das Bewertungsfeld Verkehr ist am geringsten zu wichten, da lediglich beim Anschluss an 

benachbarte Abschnitte Vorteile für den südlichen Ausbau vorhanden sind. 

 

Unabhängig vom alternativlos zu wählenden südlichen Ausbau aus Sicht der Natura 2000 Belange 

ist auch bei Betrachtung aller Bewertungsfelder der südliche Ausbau im VGA 2B gerade wegen 

der hohen Betroffenheit beim Schutzgut Umwelt als Vorzugslösung dem Feststellungsentwurf zu 

Grunde zu legen. 
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3.7 VGA 3A ï östlich Ems bis K 247/FFH-Gebiet 

 

Der VGA 3A beginnt noch in der Emsniederung (östlich der Ems - ca. Bau-km 108+100) und wird 

durch den Bereich Borkener Berg und Papenbusch bestimmt. Er endet mit dem FFH-Gebiet an der 

K 247 (ca. Bau-km 109+900), wo auch die Emsniederung verlassen wird. Die Linienführung im 

Grund- und Aufriss wird durch folgende Zwangspunkte (s. Abbildung 23) bestimmt: 

 

29. Ehemaliger Kiesabbau bei ca. Station 108+400 (Lagezwangspunkt), 

30. Altarm Roheide Ost (Lagezwangspunkt), 

31. Borkener Berg (Lagezwangspunkt), 

32. Papenbusch (Lagezwangspunkt) 

33. K 247 bei Station 109+906 (Höhenzwangspunkt), 

 
Abbildung 23: VGA 3A mit Zwangspunkten (Kartengrundlage: Geofachdaten LGN @ 2017) 

 

 

3.7.1 Beschreibung der untersuchten Variante 

 

Südlicher Ausbau 

Bei einer südlichen Verbreiterung (s. Abbildung 24) im Bereich Emsniederung wird der 

Querschnitt vollständig nach Süden entwickelt, die nördliche Böschung bleibt unverändert 

erhalten. Im Bereich des Borkener Berges erfolgt ein stärkerer Eingriff in die südliche Fläche des 

Ausläufers vom Borkener Berg und damit eine stärkere Annäherung an den Altarm Roheide-Ost. 
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Abbildung 24: Borkener Berg - Verbreiterung nach Süden (Ausschnitt) 

 

Nördlicher Ausbau 

Bei dieser Variante (s. Abbildung 25) erfolgt eine durchgehende nördliche Verbreiterung. Der 

Querschnitt wird vollständig nach Norden entwickelt, die südliche Böschung bleibt unverändert 

erhalten. Im Bereich des Borkener Berges erfolgt ein stärkerer Eingriff in die nördliche Hangkante. 

Zum Altarm Roheide-Ost erfolgt keine weitere Annäherung. 

 

 
Abbildung 25: Borkener Berg - Verbreiterung nach Norden (Ausschnitt) 

 

 

3.7.2 Beurteilung der Varianten 

 

Vorbemerkung 

Der VGA 3A liegt vollständig innerhalb des FFH-Gebietes ĂEmsñ. Somit gibt es an die 

Genehmigungsfähigkeit die besondere Anforderung der Verträglichkeit mit den Schutz- und 

Erhaltungszielen von Natura 2000. Lässt sich mit anderen Alternativen das Planungsziel mit 

geringerer Eingriffsintensität in Natura 2000-Gebiete verwirklichen, so muss der Vorhabenträger 

entsprechend der Vorgaben des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG von dieser Möglichkeit Gebrauch 

machen (vgl. dazu auch Leitfaden zur FFH-Verträglichkeit im Bundesfernstraßenbau, Kap. 6.2, 

BMVBW 2004). Dazu gehört auch die Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegend 

öffentlichen Interesses (s. Kap. 2.6).  




























































































































































































































































































































































































































